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Das war schon eine turbulente Zeit seit unserer letzten Ausgabe. Nicht nur in 
der Welt ist viel passiert und einiges in Unruhe, auch in unserer kleinen Perso-
nalrats-Welt.

Seit Anfang des Jahres haben wir viele zusätzliche Aufgaben. Die Gesetzesän-
derungen haben nicht nur bei der Personalverwaltung und uns ein Vielfaches 
an Personalmaßnahmen verursacht, sondern haben auch in den Einrichtungen 
viele Fragen aufgeworfen, denen es zu begegnen galt und immer noch gilt.

Erstmals seit Jahrzehnten ohne Gesamtpersonalrat, kamen nun viele zusätzli-
che Aufgaben auf uns zu. Durch die Neuwahlen des Personalrats waren eini-
ge freigestellte Mitglieder ausgeschieden, darauf konnten wir vorbereitet sein. 
Unvorbereitet dagegen traf uns der Tod eines sehr feinen Kollegen. Unendliche 
Trauer und Ohnmacht mi  en in einer ohnehin sehr straff en Zeitplanung. Jam-
mern auf ganz falschem Niveau, also Augen auf und durch. Die Öff entlichkeits-
arbeit musste warten, auch wenn sie die wich  gste Basis für die Informa  on 
und den Austausch mit den Beschä  igten ist.

Nun stehen die neuen Freistellungen vor der Tür, Hoff nung und Zuversicht stel-
len sich ein. Es wird noch ein wenig dauern, bis wir uns als Team sor  ert und 
eingespielt haben, doch die Euphorie und der Elan der Neuen gibt auch den 
„Alteingesessenen“ posi  ven Schwung.

Ich freue mich auf den neuen Personalrat!

VERDAMMT LANG` HER
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Zum vierten und damit letzten Mal 
vor den Wahlen ha  e der Personalrat 
(PR) der Leibniz Universität Hannover 
(LUH) die Beschä  igten zur alljährli-
chen Personalversammlung am 17. 
März 2016 in den Kali-Chemie-Hör-
saal eingeladen, der pünktlich zum 
Beginn der Veranstaltung bestens 
ausgelastet war. Am Ende dieser Ver-
anstaltung sollte aus den Reihen der 
BesucherInnen vielerorts zu hören 
sein, dass diese Personalversamm-
lung eine der unterhaltsamsten der 
vergangenen Jahre gewesen sei.

Der Personalratsvorsitzende Jörg 
Schollbach stellte nach der Begrü-
ßung zunächst den Tä  gkeitsbericht 
des Personalrats für das Jahr 2015 
zur Diskussion. Ein Beschä  igter be-
mängelte darin einen teilweise un-
angemessenen Ton gegenüber den 
Leibniz Universität Hannover IT-Ser-
vices (LUIS) und die seiner Meinung 
nach teilweise sachlich falsche Dar-
stellung einiger Sachverhalte. 

Unabhängig vom Tä  gkeitsbericht 
wurde angemahnt, dass der Chief 
Informa  on Offi  cer (CIO) und Da-
tenschutzbeau  ragte der LUH Prof. 
Dr. Nikolaus Forgó u.a. wegen be-
stehender Interessenkonfl ikte aus 
juris  scher Sicht nicht Mitglied des 
Präsidiums sein dürfe. Der anwesen-

de Prof. Forgó entgegnete diesem 
Vorwurf mit der Feststellung, dass 
dieser Sachverhalt im Vorfeld selbst-
verständlich juris  sch geprü   wurde 
und ein Interessenkonfl ikt nur be-
stünde, wenn der CIO die Leitungs-
funk  on einer IT-Organisa  onsein-
heit innehä  e oder wenn er Zugang 
zu personenbezogenen Daten hä  e 
– was beides nicht der Fall sei. Auf 
diesen Punkt sollte Prof. Forgó im 
Verlauf der Veranstaltung später 
noch einmal zurückkommen. Auch 
das gleichzei  ge Amt als CIO und als 
Datenschutzbeau  ragter der LUH sei 
kein Problem, da – im Gegenteil – die 
CIO-Strategie auch stets den Daten-
schutz mitdenken müsse. Und da 
CIO- und Datenschutzbüro getrennt 
agieren, sei dieses Konstrukt juris-
 sch einwandfrei.

Jörg Schollbach erinnerte in diesem 
Zusammenhang an den Zustand vor 
der Berufung des jetzigen CIOs und 
Datenschutzbeau  ragten, als das 
Amt des CIOs jahrelang vom jeweili-
gen Vizepräsidenten für Verwaltung 
und Finanzen wahrgenommen wur-
de und dadurch ein deutlicher Inte-
ressenkonfl ikt bestand.

Mit einem Jahr Verspätung konnte 
Prof. Dr. Volker Epping im „zweiten 
Versuch“ den Beschä  igten den „Be-

PERSONALVERSAMMLUNG 2016
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richt des Präsidiums“ präsen  eren 
– 2015 ha  e der Präsident krank-
heitsbedingt nicht an der Personal-
versammlung teilnehmen können. 
Prof. Epping verwies zu Beginn auf 
seinen seit Amtsantri   offi  ziellen 
Status als „Mitarbeiter in Technik 
und Verwaltung“ (MTV), betonte 
die gute Zusammenarbeit mit dem 
Personalrat, verwies auf die – auch 
durch den Personalrat konsta  erten 
– Fortschri  e in der Befristungspro-
blema  k. Den Beschä  igten,  die den 
mi  äglichen Weg zur Hauptmensa 
durch den Welfengarten nehmen, 
machte Herr Prof. Epping Hoff nung: 
Mit sichtbarem Verweis auf den Ar-
 kel im PR-Info 17/2016 über Schuh-

überzüge mit LUH-Logo zur Bewäl-
 gung der matschigen Wege zur 

Mensa kündigte der Präsident nun 
endlich (!) eine Wegelösung an. Im 

Sommersemester dieses Jahres sol-
len die Arbeiten an den neuen, bes-
seren Wegen beginnen!

Weiter berichtete Prof. Epping über 
die Schwerpunkte seiner Präsi-
dentscha  sarbeit im Jahr 2015: Die 
Schaff ung der „Leibniz School of Edu-
ca  on“ (ehem. ZfL), die Systemak-
kredi  erung und – nachdem die Nie-
dersächsisch-Technische Hochschule 
abgescha    wurde – die Zusammen-
arbeit mit der TU Braunschweig. 
Dort gebe es drei gemeinsame For-
schungslinien, für die das Land ins-
gesamt 27 Mio. Euro zur Verfügung 
stellt. Besondere Herausforderung 
sei hier die gemeinsame Entwick-
lungsplanung mit drei Senaten. Aus 
diesen drei Forschungslinien sind be-
reits Spitzenforschungsanträge her-
vorgegangen, zwei Masterplananträ-
ge waren bereits erfolgreich.

v.l.: Prof. Dr. Nikolaus Forgó, Elli Grube, Jörg Schollbach
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sächsische Universitäten fordern 
vehement eine Umverteilung dieser 
verloren gegangenen Mi  el. Um die-
ser Nega  ventwicklung entgegenzu-
wirken, hat sich das Präsidium eine 
mindestens 80%ige Auslastung der 
Studiengänge zum Ziel gesetzt. Kurz-
fris  ge fi nanzielle Verbesserungen 
sind nicht möglich, da die Formelver-
luste über vier Jahre festgeschrieben 
sind. Die Verluste durch die Zielver-
einbarungen müssen möglichst nied-
rig gehalten werden! Grundsätzlich 
sei aber eine posi  ve Entwicklung 
sichtbar: Die LUH verzeichnet eine 
steigende Zahl an Studierenden und 
große Forschungsanträge sind er-
folgreich verlaufen. Beides bringt der 
LUH mehr befristete fi nanzielle Mit-
tel.

Im Anschluss an die Redebeiträge 
gab es eine Frage aus dem Auditori-
um: Wie steht das Präsidium zu der 
Entscheidung, dass der HLRN4, ein 
im LUIS beheimateter „Supercom-
puter“ im Norddeutschen Verbund 
für Hoch- und Höchstleistungsrech-
nen (HLRN), zukün  ig nicht mehr an 
der LUH, sondern an der Gö   nger 
Georg-August-Universität betrie-
ben werden soll? In seiner Antwort 
betonte Herr Dr. Strutz, dass diese 
Entscheidung seitens der Landes-
regierung an der Hochschulleitung 
vorbei gefällt wurde. Es handele sich 
um eine poli  sche Entscheidung, die 

Entsprechend seines Amtes als 
Hauptberufl icher Vizepräsident für 
Verwaltung und Finanzen war der 
anschließende Vortrag von Herrn 
Dr. Christoph Strutz geprägt von fi -
nanziellen Aspekten der LUH. Zu Be-
ginn seines Vortrags war es Herrn Dr. 
Strutz jedoch wich  g zu erwähnen, 
dass das Präsidium gerne an der Per-
sonalversammlung teilnimmt, um 
angesichts der sehr dezentral und 
größtenteils eigenständig agieren-
den Organisa  onseinheiten der LUH 
den Beschä  igten verständlich zu 
machen, „was die da oben machen 
und entscheiden“.

Seinen Ausführungen zufolge setzt 
sich das ca. 450 Mio. Euro umfassen-
de Jahresbudget der LUH zusammen 
aus ca. 200 Mio. Euro festen Geldern, 
ca. 100 Mio. Euro Dri  mi  eln und 
ca. 100 Mio. Euro befristeten Son-
dermi  eln. Letztgenannte gliedern 
sich grob in ca. 50 Mio. Euro Hoch-
schulpaktmi  el (bis 2020), ca. 25 
Mio. Euro für Baumaßnahmen und 
ca. 25 Mio. Euro für Mieten.

Die Anwendung der sog. Leistungs-
formel führt seit geraumer Zeit zu 
einem Mi  elverlust von ca. 1 Mio. 
Euro pro Jahr, die dauerha   von den 
festen 200 Mio. Euro abgehen (wir 
erinnern uns an die kleiner werden-
de Sahnetorte aus der Personalver-
sammlung 2015)! Andere nieder-
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In das Lei  hema der diesjährigen 
Personalversammlung „Betrieblicher 
Datenschutz – Digitales Arbeiten“ 
führte Personalrä  n Elvira Grube mit 
einem Kurzvortrag ein. Für den Per-
sonalrat ergibt sich der gesetzliche 
Au  rag zur Regelung und Überwa-
chung etc. von Daten- und Kommu-
nika  onssystemen durch § 67 des 
NPersVG: Mitbes  mmung bei orga-
nisatorischen Maßnahmen. Der ra-
sant fortschreitende Wandel der Ar-
beitsbedingungen durch immer neue 
IT-Verfahren (z.B. Zeiterfassungssys-
teme, Videoanlagen, SAP-Personal-
verwaltung, Gruppen-Kalenderso  -
ware) und die dadurch vermeintlich 
gewonnene Arbeitserleichterung 
führt im Hintergrund häufi g zu Ar-
beitsverdichtungen, deren Auswir-
kungen zu hinterfragen sind.

Ziel der Personalräte ist die Einfüh-
rung eindeu  g geregelter zentraler 
IT-Systeme, um den „So  ware-Wild-
wuchs“ in den dezentralen Einrich-
tungen der LUH einzudämmen. Hier-
bei geht es nicht darum, Panik zu 
verbreiten oder die Einführung von 

sehr bi  er für die LUH sei. Off en-
sichtlich solle der Standort Gö   ngen 
und nicht Hannover gefördert wer-
den, aber man müsse sich an der LUH 
auch selbst hinterfragen. 

Als letzter Redner stellte sich der 
neue ver.di-Sekretär Frank Ahrens als 
Nachfolger von Brigi  e Rode vor. Er 
informierte zunächst über Änderun-
gen im Wissenscha  szeitvertrags-
gesetz (WissZeitVG), im Niedersäch-
sischen Hochschulgesetz (NHG) und 
im Niedersächsischen Personalver-
tretungsgesetz (NPersVG) und gab ei-
nen Ausblick auf die kommende Tarif-
runde 2017. In der letzten Tarifrunde 
konnte der Systemwechsel in der VBL 
(Versorgungsanstalt des Bundes und 
der Länder)-Altersvorsorge von den 
Arbeitnehmern/innen verhindert 
werden. Es ist davon auszugehen, 
dass die betriebliche Altersvorsorge 
von den Arbeitgebern 2017 immer 
mehr in den Fokus gerückt wird. Da-
her gilt auch für 2017: Kein Eingriff  
in das Leistungsrecht! Der auch aus 
Sicht vieler Nicht-ver.dianer enga-
gierte und sympathische Au  ri   des 
neuen ver.di-Sekretärs endete mit ei-
nem Aufruf an alle Beschä  igten der 
LUH: Mitdisku  eren über das, was in 
der nächsten Tarifrunde wich  g ist! 
Dazu gehört auch die seit 2012 in 
Kra   getretene Entgeltordnung, bei 
der es viele Veränderungsmöglich-
keiten gibt.
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sches Datenschutzgesetz eindeu  g 
geregelt: Der Datenschutzbeau  rag-
te soll nicht aus der Behördenleitung 
selbst, aus der Leitung der Informa-
 ons- und Kommunika  onstechnik 

bzw. deren Stellvertretung, aus Per-
sonal- und Schwerbehindertenver-
tretungen, aus dem Kreis der Gleich-
stellungs- und Frauenbeau  ragten 
oder aus Organisa  onseinheiten mit 
intensiver Verarbeitung personen-
bezogener Daten kommen. Keiner 
der genannten Gruppen gehöre Prof. 
Forgó an. „Ätsch!“

Zu Beginn seines Vortrags zum ei-
gentlichen Thema „Datenschutz“ 
verwies Prof. Forgó auf die Tatsache, 
dass Datenschutz ein Grundrecht ist, 
und lieferte dann unter dem Mo  o 
„Datenschutz in 20 Sekunden“ alles, 
was man über Datenschutz wissen 
muss: „Die Verarbeitung personen-
bezogener Daten ist verboten!“ Da-
von gebe es nur zwei Ausnahmen: 
Die Existenz einer Rechtsgrundlage 
oder die informierte Einwilligung. Die 
EU-Grundrechtecharta regelt in Ar  -
kel 8 den Schutz personenbezogener 
Daten, deren Einhaltung in jedem 
Betrieb, jeder Universität etc. von ei-
ner unabhängigen Stelle überwacht 
werden muss. Grundlegende Begrif-
fe bei dieser Überwachung sind z.B. 
Zweckbindung, Erforderlichkeit oder 
Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Als 
Datenschutzbeau  ragter der LUH, 

So  ware zu verhindern, sondern 
um deren Missbrauch zu Lasten der 
Beschä  igten. Während die Daten-
speicherung separater IT-Systeme 
meist sinnvoll ist, ist die Vernetzung 
von IT-Verfahren o  mals als kri  sch 
anzusehen – insbesondere bei der 
Verarbeitung sensibler personenbe-
zogener Daten. In diesen Fällen stellt 
der Personalrat gemäß dem Gebot 
der Datensparsamkeit stets die Frage 
nach der Erforderlichkeit der Daten 
und versucht die kri  schen Aspekte 
zu iden  fi zieren. Letztlich müssen 
aus Sicht des PR eine transparente 
Abwägung von dienstlichem Interes-
se mit den Schutzinteressen der Be-
schä  igten erfolgen und die Persön-
lichkeitsrechte sowie die informelle 
Selbstbes  mmung beachtet werden!

Nunmehr bestens in das Thema 
eingeführt, galt die gespannte Auf-
merksamkeit der ZuhörerInnen an-
schließend den Ausführungen des 
zu diesem Thema eingeladenen 
Datenschutzbeau  ragten der LUH 
Herrn Prof. Dr. Nikolaus Forgó. Nach 
einer kurzen Vorstellung seiner Per-
son kam Prof. Forgó zunächst noch 
einmal zurück auf den zu Anfang 
der Personalversammlung disku-
 erten möglichen Interessenkon-
fl ikt zwischen seiner Funk  on als 
CIO / Datenschutzbeau  ragter und 
als Mitglied des Präsidiums. Dieser 
Sachverhalt ist in § 8a Niedersächsi-
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Wie steht der Datenschutzbeau  ragte 
zur Nutzung von Facebook in den Uni-
versitätseinrichtungen?
Antwort (Forgó): Daten natürlicher 
Personen sind datenschutzrechtlich 
relevant. Es kommt darauf an, wer 
die Daten verarbeitet und wie diese 
zueinander stehen. Empfehlung: Kei-
ne personenbezogenen Daten in Fa-
cebook ablegen! Es gebe zwar keine 
zwingend verbindliche Norm, den-
noch wäre eine Anleitung seitens der 
LUH sinnvoll.

Wie steht der Datenschutzbeau  ragte 
zum Einsatz verschlüsselter Kommuni-
ka  on?
Antwort (Forgó):  Diese wird für wich-
 g gehalten und dementsprechend 

gefördert.

Der letzte Tagesordnungspunkt Ver-
schiedenes startete mit einem alten 
Thema. Es wurde die Frage nach 
dem Einsatz privater Heizgeräte in 
der kalten Jahreszeit gestellt, die 
angesichts energe  sch ungüns  -
ger Gebäudehüllen notgedrungen 
immer wieder zum Einsatz kämen.
Antwort (Bauer, Leiter Dez. 3): Grund-
sätzlich sei in diesen Fällen das Stö-
rungstelefon 4440 anzurufen. Es 
wurde dem zuständigen Dezernat 
3 aus den Reihen der Zuhörerscha   
aber bescheinigt, in den vergangenen 
Jahren sehr fl exibel mit dem Einsatz 
der Heizung umgegangen zu sein. 

so Prof. Forgó, sei er unabhängig 
und weisungsfrei, agiere vertraulich 
und kooperiere bestens mit dem 
Personalrat und dem Jus  ziariat. Als 
Beispiele für seine derzeit aktuellen 
Themen nannte er die Videoüberwa-
chung, das Campusmanagementpro-
jekt SAP-StudentLifeCycleManage-
ment (SLcM), die Einführung von 
So  warelösungen und „BringYour-
OwnDevice“.

Zum Abschluss seines abwechs-
lungsreichen und unterhaltsamen 
Vortrags forderte Prof. Forgó alle 
Beschä  igten auf, bei datenschutz-
relevanten Themen frühzei  g mit 
ihm in Kontakt zu treten!

Anschließend wurde die Fragerunde 
aus der Zuhörerscha   eröff net:

Gibt es an der LUH Regelungen zur 
Kopplung privater Smartphones mit 
dienstlichen PCs? 
Antwort (Forgó): Derzeit sollten der-
ar  ge Geräte nicht mit dienstlichen 
PCs etc. verbunden werden; eine Re-
gelung hierzu ist in Arbeit.

Wie steht der Datenschutzbeau  ragte 
zur Nutzung großer Suchmaschinen?
Antwort (Forgó): Da es zu Proble-
men hinsichtlich der Sammlung von 
Daten (Profi lbildung) bei der Ver-
wendung großer Anbieter kommt, 
sind Alterna  ven zu empfehlen.



10 PR-Info der Leibniz Universität Hannover | Ausgabe 18 - September 2016

gerichteten Krippen- und Kitaplät-
ze seien zwar auch für Beschä  igte 
gedacht, für diese aber viel zu teuer.
Antwort der Dienststelle: Laut der 
(nicht anwesenden) Gleichstellungs-
beau  ragten der LUH Frau Gotzmann 
sei die Anzahl der Plätze ausreichend.

Zum krönenden Abschluss der gelun-
genen Personalversammlung war-
tete ein dreiköpfi ges Team aus dem 
Zentrum für Hochschulsport mit ei-
ner Kostprobe des ab Sommer 2016 
buchbaren gesundheitsfördernden 
„Leibniz-Expresses“ auf. Unter An-
leitung kamen alle Anwesenden in 
den hörbar spaßmachenden Genuss 
einer fünfminü  gen ak  ven Bewe-
gungspause!

Herzlichen Dank dafür und bis zum 
nächsten Jahr,
Ihr Personalrat der LUH

Der Personalratsvorsitzende Jörg 
Schollbach gab den Hinweis, sich 
bei diesbezüglichen Problemen auch 
gerne an den Personalrat zu wenden.

Ein Beschä  igter erkundigte sich 
nach dem Zeitpunkt der Vorla-
ge einer Krankmeldung. In seiner 
Einrichtung gebe es die Regelung, 
dass man bei Erkrankung an einem 
Freitag oder Montag sofort eine 
schri  liche Krankmeldung benö  ge.
Antwort (Tappe, Leiter des SG 22): 
Dies ist rechtlich nicht der Fall. Eine 
schri  liche Krankmeldung muss erst 
nach drei Kalendertagen (auch Sams-
tag und Sonntag sind Kalendertage!) 
vorgelegt werden. 

Als letztes wurde die Frage nach ei-
ner möglichen Aufstockung der LUH-
Krippen- und Kitaplätze gestellt. Die 
im Wesentlichen für Studierende ein-

Der Leibniz-Express stellt sich vor!
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schä  igten zuständig ist. An dieser 
Stelle seien die Kolleginnen und Kol-
legen aus dem LUIS (Leibniz Universi-
tät IT-Services) ausdrücklich erwähnt 
und willkommen geheißen, die bis-
her noch einen eigenen Bereichsper-
sonalrat ha  en und für die wir nun 
ebenfalls zuständig sind. Seit der 
Wahl stehen wir nun auch für Ihre In-
teressen gleichermaßen ein und sind 
jederzeit für Sie ansprechbar. 

Das neue Gremium besteht aus 19 
Mitgliedern, davon 11 von der ver.di-
Liste der Arbeitnehmer/innen, zwei 
Beamt/innenvertretungen (ebenfalls 
ver.di) sowie 6 von der Liste „Die Un-
abhängigen“.

Bei der Wahl konnten die Arbeit-
nehmer/innen zwischen zwei Listen 
(„ver.di“ und „Die Unabhängigen“) 
wählen. Für die Beamt/innen gab es 
nur einen Wahlvorschlag der „ver.di“-
Liste, daher musste gemäß NPersVG 
hier eine Personenwahl zur Anwen-
dung kommen, d.h. um dem/der 
Wähler/in eine Auswahl zu ermög-
lichen, standen die Kandidat/innen 
des vorliegenden Wahlvorschlags 
einzeln zur Wahl. So fand erstmals 
an der LUH (soweit die Erinnerungen 
reichen) eine Mischung der Wahlver-

Manche mögen sich noch erinnern: 
Am 12./13. April fanden die Perso-
nalratswahlen sta  .

Die Wahlbeteiligung, die wir alle Jah-
re wieder durch viel Mundpropagan-
da, Flurfunk, Wahlaufrufe, Ar  kel 
und natürlich durch unsere Personal-
ratsarbeit zu stärken versuchen, war 
auch in diesem Jahr mit knapp 25 % 
gering. Mit der Stärkung der Mitbe-
s  mmung durch die Novellierung des 
Niedersächsischen Personalvertre-
tungsgesetzes (NPersVG) zum Anfang 
des Jahres ha  en wir auf eine deut-
liche Erhöhung der Wahlbeteiligung 
auch im Bereich der wissenscha  li-
chen Beschä  igten geho   . Dennoch 
lassen wir uns nicht entmu  gen und 
werden auch zukün  ig die Interes-
sen unserer Beschä  igten mit voller 
Kra   vertreten und weiterhin daran 
arbeiten, die Arbeitsbedingungen 
an der Leibniz Universität Hannover 
(LUH) mitzugestalten und zu verbes-
sern.

Wie wir bereits angekündigt ha  en, 
gibt es seit der Wahl 2016 an der LUH 
keine Bereichspersonalräte und kei-
nen Gesamtpersonalrat mehr. Es gibt 
zukün  ig also DEN Personalrat der 
Leibniz Universität, der für alle Be-

SIE HATTEN DIE WAHL!
ODER „SIE HÄTTEN DIE WAHL GEHABT“?
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Und zu guter Letzt gilt unser Dank 
natürlich all jenen Beschä  igten, die 
den Weg in eines der Wahllokale ge-
funden haben, um von ihrem Wahl-
recht Gebrauch zu machen und uns 
damit für unsere Arbeit den Rücken 
zu stärken Wir werden uns im Inte-
resse aller Beschä  igten der LUH 
stark machen und hoff en auf Ihre 
Unterstützung Hinweise und Kri  k.

Wir werden weiterhin mo  viert und 
kompetent daran arbeiten, das in uns 
gesetzte Vertrauen zu rech  er  gen 
und die Notwendigkeit von Personal-
ratsarbeit nachhal  g zu unterstrei-
chen, damit Sie auch in vier Jahren 
wieder kra  voll zur Wahl schreiten 
können.

fahren sta  . Sicher eine Herausfor-
derung für den Wahlvorstand, dem 
an dieser Stelle noch einmal unser 
ausdrücklicher Dank gilt. Unter dem 
Vorsitz von Michael Böhme haben 
die Kolleg/innen Silke Johnen, Ma-
ren Holm, Monika Ladewig, Joachim 
Lilienthal und Gabriele Sennholz eh-
renamtlich und mit viel Mo  va  on 
und Kompetenz für einen ordnungs-
gemäßen Ablauf der Wahlen gesorgt. 
Insbesondere die Klärungen, ob und 
wie sich die Gesetzesänderungen 
und der Wegfall der Gremien auf 
die Wahlen auswirken, waren sicher 
keine einfache Aufgabe. Nicht zu ver-
gessen sind auch die uns nicht alle 
namentlich bekannten Wahlhelfer/
innen, ohne die die Durchführung 
der Wahl wohl so versiert nicht mög-
lich gewesen wäre.

Quelle: www.fl ickr.com/photos/foto_db
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Personalrat der Leibniz Universität
Arbeitnehmer/innen Liste
Elvira Grube Vorsitzende ver.di
Jörg Schollbach 1. Stellvertreter ver.di
Marc André Brinkforth 2. Stellvertreter ver.di
Uwe Spillebeen 3. Stellvertreter Die Unabhängigen
Be   na Aichinger 4. Stellvertreterin ver.di
André Hruschka 5. Stellvertreter ver.di
Oliver Gorden 6. Stellvertreter ver.di
Katja Bohne ver.di
Regina Garcia Die Unabhängigen
Nikolaos Gilantzis ver.di
Hans-Ulrich Metzger Die Unabhängigen
Andreas Pieper ver.di
Frank Schrader Die Unabhängigen
Sarah Steiding ver.di
Mar  n Volkmann Die Unabhängigen
Vera Vortmann Die Unabhängigen
Ann-Kathrin Waldvoigt ver.di
Beamtenvertretung
Ulrike Hepperle 7. Stellvertreterin ver.di
Arne Wolf Kösling ver.di

Sitzverteilung Arbeitnehmer/innen
Liste S  mmen Sitze
ver.di 64,53 % 11
Die Unabhängigen 35,47 % 6

Wahlbeteiligung
Insgesamt 25,11 %
Arbeitnehmer/innen 24,99 %
Beamt/innen 27,51 %

Sitzverteilung Beamtenvertretung
Kandidat/in S  mmen Sitze
Ulrike Hepperle 67,31 % 1
Arne Wolf Kösling 30,77 % 1
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Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)
Die Jugend- und Auszubildendenvertretung der Leibniz Universität wurde als 
Persönlichkeits- und reine Briefwahl durchgeführt. Neun Kandidaten stellten 
sich zur Wahl. Bei einer Wahlbeteiligung von 49,2 % wurden gewählt:

Kimberly Schrader Vorsitzende
Tarek Sen  1. Stellvertreter
Jean-Henrick Schünemann 2. Stellvertreter
Jan Mielke 3. Stellvertreter
Timo Kriegereit 4. Stellvertreter

Hauptpersonalrat (HPR) im Nds. Ministerium für Wissenscha   und Kultur
Im Hauptpersonalrat beim Ministerium für Wissenscha   und Kultur sind 
Kolleg/innen aus verschiedenen Dienststellen des Geschä  sbereichs MWK 
vertreten. Für die Leibniz Universität sind Roger-Michael Kla   und Jana Wen-
de im HPR vertreten.
Arbeitnehmer/innen Dienststelle Liste
Andrea Horn Vorsitzende (AN) MHH ver.di/GEW
Petra Ducci-Eiklenborg 1. Stellv. (AN) Jade Hochsch. ver.di/GEW
Roger-Michael Kla  2. Stellv. (AN) LUH ver.di/GEW
Brigi  e Brinkmann AN TU Braunschw. Wir mit Euch
Emanuel Chmielarski AN TU Braunschw. Wir mit Euch
Silvia Horter AN MHH Wir mit Euch
Petra Mende AN Uni Oldenburg ver.di/GEW
Frank Sandhagen AN TU Clausthal ver.di/GEW
Jana Wende AN LUH ver.di/GEW
Beamtenvertretung
Ute Hermannsen 3. Stellv. (B) Uni Oldenburg Mehrheitswahl 

Sitzverteilung Arbeitnehmer/innen
Liste S  mmen Sitze
ver.di/GEW 21,62 % 7
Liste 2 1,58 % -
Wir mit Euch 10,20 % 3

Wahlbeteiligung
Insgesamt 35,17 %
Arbeitnehmer/innen 34,48 %
Beamt/innen 52,61 %
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Aber Sie werden wissen wollen: Wer 
bin ich denn eigentlich?

Mein Name ist Elli (Elvira) Grube, 
Baujahr 67, glücklich geschieden. 
Mein berufl icher Werdegang: Schule, 
Ausbildung, Pfl ege einer Angehöri-
gen, Fachabitur, schließlich Dipl.-Inge 
und an der LUH „Wurzeln geschla-
gen“. Dazwischen Jobs in Handwerk, 
Bau, Gastronomie, Handel, Univer-
sität etc. Befristet zwar, aber das 
nimmt man in Kauf, um über Wasser 
zu bleiben. Vielleicht genau die rich-
 ge Schule, um die Erfahrungen mit 

unterschiedlichsten Menschen, Ge-
nera  onen, Lebenssitua  onen, Ver-
trägen, Berufsgruppen, Abhängigkei-
ten und Unsicherheiten in Wirtscha   
und Wissenscha   zu sammeln, um 
nun in diesem großen „Betrieb“ LUH 
aus meinem Fundus heraus gut ver-
stehen, unterstützen und beraten zu 
können. 

Seit 2012 bin ich freigestelltes Perso-
nalratsmitglied und nun vor die neue 
Herausforderung gestellt, nach vier 
tollen, intensiven (Lehr-)Jahren die 
Vorsitzende zu sein. Au backe, gro-
ße Fußstapfen habe ich da auszufül-
len. Der ehemalige Vorsitzende Jörg 
Schollbach ist mein erster Stellver-
treter und darf nun die etwas ruhige-
re Posi  on genießen. Ich werde die-

Nun aber schnell. Die Neuen kom-
men!

Die Wahlen mischen die Karten neu, 
eine aufregende Zeit. Das Tagesge-
schä   muss laufen, trotz zunächst 
noch deutlich reduzierter Kapazitä-
ten durch das geplante und unge-
plante Ausscheiden von Kollegen, mit 
vielen neuen  zusätzlichen Aufgaben 
durch neue Gesetzgebungen. Es gibt 
neue Personalräte, neue Freistellun-
gen müssen ausgetü  elt und auf den 
Weg gebracht werden.

Wie soll ich das neue Gremium nun 
beschreiben? Es gibt alte und neue, 
alte und junge, erfahrene und eu-
phorische, vorsich  ge und mu  ge, 
s  lle und laute. Alle zusammen sind 
wir eine von Euch gewählte Mi-
schung von Ehrenamtlichen mit viel 
Erfahrung, Mut, Gedächtnis, Visio-
nen und unterschiedlichsten eigenen 
Vorstellungen.

Nun gilt es, das Gemeinsame her-
auszuarbeiten, die Ziele zu eruieren, 
Prioritäten zu setzen, die Aufgaben 
sinnvoll zu verteilen, Einarbeitung zu 
leisten, ohne den Schwung zu neh-
men, Erfahrungen weiterzugeben 
und neue Wege auszuprobieren. Ers-
te Schri  e dazu haben wir in unse-
rem Workshop bereits getan.

ALLES SO NEU HIER!
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Energie nicht bremsen! Bald werden 
alle Neu-Freigestellten angekommen 
sein und das Personalrats-Schiff  kann 
mit frischem Wind weiter an Fahrt 
aufnehmen.

Schiff  ahoi!

sen neuen Hut gern aufsetzen, weil 
ich weiß, dass mein Team mir diese 
Aufgabe zutraut und hinter mir steht. 
Eine wirklich gute Startposi  on, wie 
ich fi nde. 

Gleichzei  g die Freude, Aufregung 
und Startenergie der neuen Perso-
nalratsmitglieder, frisch gestärkt 
durch die Wählers  mmen, die ers-
ten Schulungen und unseren gemein-
samen Workshop. Nun bloß diese 

THIS IS YOUR NEW STAFF COUNCIL

In April 2016, the new staff  council 
has been elected. The elec  on takes 
place every four years. Voter par  ci-
pa  on was at a low 25 %. 

The new staff  council consists of 19 
members from two electoral lists. 
13 members belong to the list of the 
trade union ver.di, 6 belong to the 
“independent” list (“Die Unabhän-
gigen”). Elli (Elvira) Grube has been 
elected as the new chairperson, the 
former chair Jörg Schollbach has 
been elected as deputy chairperson.

The new elec  on period brings a few 
signifi cant changes: since the start 
of 2016, staff  council’s responsibility 
was expanded to include all acade-
mic staff  beneath the professorial le-
vel. Furthermore, since the elec  on 
there are no more divisional staff  

councils and no general staff  council. 
There is now just one staff  council for 
all employees of the Leibniz Univer-
sity Hannover. Both of these deve-
lopments mean a lot more work for 
every staff  council member, but we 
are very much looking forward to the 
task. We will do our best to achieve 
be  er working condi  ons at the LUH 
and are open to your ques  ons and 
concerns any  me.

We would like to thank the elec  on 
board and the many elec  on wor-
kers who made the execu  on of the 
elec  on possible. Also we would like 
to thank everybody who voted for 
us and placed their confi dence in us. 
But whether or not you found your 
way to the ballot box, we are here for 
you. If you have any ques  ons, ideas 
or cri  cism, please contact us!

iff  ahoi!

Q
ue

lle
: w

w
w

.p
ix

ab
ay

.c
om



PR-Info der Leibniz Universität Hannover | Ausgabe 18 - September 2016 17

JUGEND  UND AUSZUBILDENDENVERTRETUNG
DAS SIND WIR!

Ihr habt uns gewählt und nun wer-
den wir ak  v! Wir sind fünf Azubis, 
die bei jeglichen Fragen ein off enes 
Ohr haben und jederzeit für Euch da 
sind. Egal, ob es Probleme in Eurer 
Ausbildung gibt, Ihr Ideen zur Ver-
besserung der Ausbildungsbedingun-
gen habt, oder Ihr einfach nur wen 
zum Reden braucht – wir hören Euch 
zu und handeln auch!

Wir brauchen Euch...
Jugendliche, Auszubildende und 
Prak  kanten der Leibniz Uni Hanno-
ver. Um etwas zu bewegen, benö  -
gen wir Eure Ideen! 

Wir geben Euch...
Tatkrä  ige Unterstützung und ste-
hen Euch immer mit allen Mi  eln 
zur Seite. Keines Eurer Probleme ist 
belanglos oder zu groß! Ganz gleich, 
ob es sich hierbei um ein Problem 
innerhalb, oder außerhalb Eurer Aus-
bildung handelt. Selbstverständlich 
werden alle Eure Angelegenheiten 
vertraulich behandelt. 

Also traut Euch!
Ihr habt ganz sicher alle Fragen und 
Anregungen, die Ihr uns mi  eilen 
wollt. Überlegt nicht lange, handelt!

Stellt sie uns in unserer Sprechstunde 
persönlich, ru   uns an oder schreibt

uns bei Facebook! Scha    Ihr es nicht 
in unsere Sprechstunde, könnt Ihr 
uns natürlich auch außerhalb der an-
gegebenen Zeiten treff en.

Eure JAV

Kontakt: 
Welfengarten 3
Gebäude 1111, Raum 223
Tel.: 762-2433
E-Mail: jav@personalrat.uni-hannover.de
Web: www.personalrat.uni-hannover.de/jav 
Facebook: JAV Leibniz Universität Hannover

Kimberly Schrader
Kauff rau f. Marke  ngkommunika  on
Tarek Sen  
Kaufmann für Büromanagement 
Jean-Henrick Schünemann
Fachinforma  ker für Anwendungsentwick-
lung
Jan Mielke
Fachinforma  ker für Systemintegra  on
Timo Kriegereit
Baustoff prüfer

v.l.: Joi (Jean-Henrick), Kimberly, Tarek  
nicht im Bild: Jan & Timo
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dabei aber, dass ich dazu eines ganz 
besonders brauche …. GEDULD!!!!!!

Sprecht mich an! Schreibt mir 
E-Mails! Ru   mich an! Aber…. kommt 
mit einer konkreten Frage!!!!! Gerne 
würde ich Euch zusammen mit an-
deren Kollegen in Eurer Einrichtung 
besuchen, um Eure Situa  on besser 
verstehen zu können. Wenn Ihr dar-
an Interesse habt, meldet Euch bi  e.

Wenn Ihr Probleme habt, sprecht 
mich oder eine andere Kollegin oder 
einen anderen Kollegen aus dem Per-
sonalrat an. 

Eure Kollegin 
Regina Garcia

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

im April 2016 gab es Personalrats-
wahlen und ich habe – zunächst 
ziemlich blauäugig – kandidiert. In-
zwischen sind einige Wochen ins 
Land gegangen und ich merke, dass 
vieles aus Personalratssicht ganz 
anders aussieht, als ich es mir vor-
gestellt habe. Viele von Euch haben 
meiner Liste ihre S  mme gegeben 
und die/der eine oder andere hat 
mich auch schon angesprochen, dass 
sie/er mich gewählt hat und auf Lö-
sung von ganz speziellen Problemen 
ho   . Genau deshalb habe ich kandi-
diert. Ich bin für Euch da.

Ich möchte gerne unsere/Eure spezi-
ellen Probleme angehen, merke 

NEU IM PERSONALRAT

Quelle: www.pixabay.com
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ARBEITSSICHERHEIT AN DER LUH
WENN DIE SCHERE ZUM SICHERHEITSRISIKO WIRD

Seit einiger Zeit begleiten wir Perso-
nalräte unsere Sicherheitsfachkrä  e 
von der Stabsstelle Arbeitssicher-
heit und Gesundheitspräven  on bei 
ihren sogenannten Systemaudits. 
Eine sehr sinnvolle Angelegenheit, 
um den Gedanken des Arbeitsschut-
zes näher an die Verantwortlichen 
zu bringen. In einem gemeinsamen 
Gespräch zwischen der Sicherheits-
fachkra   und der Ins  tutsleitung, in 
der Regel auch mit den Sicherheits-
beau  ragten der Einrichtung und der 
Personalvertretung, werden Fragen 
zur Organisa  on der Arbeitssicher-
heit gestellt. Die Teilnahme der Ins-
 tutsleitung ist obligatorisch, da sie 

die Verantwortung für die Arbeits-
sicherheit trägt. Diese verantwor-
tungsvolle Pfl icht als Arbeitgeber ist 
der Ins  tutsleitung nicht immer be-
wusst, wird aber in dem Gespräch 
herausgearbeitet. O  mals ist es 
auch notwendig, die Funk  on und 
Aufgaben der Sicherheitsbeau  rag-
ten nochmals zu erläutern und ihre 
Aufgabe als beratendes Element bei 
allen Belangen des Arbeitsschutzes 
darzulegen.

Von grundsätzlicher Bedeutung ist 
die Frage nach der letzten Gefähr-
dungsbeurteilung (diese liegt erfreu-

lich o   sehr aktuell vor). Fragen zur 
Organisa  on des Arbeitsschutzes, 
Beurteilungen von Arbeitsabläufen, 
Erfassung von Gefahrstoff en und Be-
lastungen der Beschä  igten, Umset-
zung notwendiger Schutzmaßnah-
men und vieles mehr wird abgefragt. 
Der Ablauf erfolgt anhand eines Fra-
gebogens, der später der Einrichtung 
mit Erläuterungen zur Verfügung ge-
stellt wird, womit das Verfahren für 
behördliche Kontrollen dokumen-
 ert und für den weiteren Prozess 

protokolliert ist.

Interessant ist o  mals der Verlauf 
solcher Audit-Gespräche. Anfängli-
che Skepsis auf Seiten der Einrich-
tung schwindet langsam und wird 
immer ö  er durch Hinterfragen und 
Nachfragen von Sachverhalten ab-
gebaut. Im besten Fall ergibt sich 
ein interessantes Gespräch über das 
Arbeitssicherheitssystem im Allge-
meinen und die konkreten betriebli-
chen Gegebenheiten im Besonderen, 
von dem alle Beteiligten profi  eren. 
Dann wird das Systemaudit auch als 
das wahrgenommen, was es in erster 
Linie ist: Eine Hilfestellung und ein 
Serviceangebot der Stabsstelle Ar-
beitssicherheit und Gesundheitsprä-
ven  on.
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zubewahren, damit sie nicht von auf-
gebrachten und aggressiven Kunden 
als Waff en zwecken  remdet werden 
können.“

Dies sollte in der Gefährdungsbeur-
teilung mit berücksich  gt werden, 
damit der ach so sichere Büroar-
beitsplatz nicht zum Abenteuerspiel-
platz wird.

Arbeitssicherheit ist komplex und 
er-fordert viel Fachwissen und Fein-
gefühl für die betrieblichen Beson-
derheiten. Aber hier helfen die Kolle-
gen von der Arbeitssicherheit, bieten 
Unterstützung an bei der Beurteilung 
von Gefährdungen, helfen bei der 
Umsetzung von Maßnahmen und 
stehen bei Fragen zur Verfügung.

Insgesamt gesehen ein tolles Ding, 
dieses Systemaudit!

Wussten Sie zum Beispiel, dass eine 
off en herumliegende Schere in ei-
nem Büro auch als S  chwaff e ge-
nutzt werden kann? Klar, wenn man 
jetzt darüber nachdenkt, schon! Wel-
che Möglichkeiten gibt man einem 
Studierenden in die Hand, der den 
letzten Versuch, die Matheprüfung 
zu bestehen, versemmelt hat und 
seine Entlassungspapiere im Büro 
empfängt? Klingt unwahrscheinlich? 
Dann lesen Sie doch mal nach in der 
Broschüre „Sicherheit und Gewalt-
präven  on in Kommunalverwaltun-
gen“* :

„Einen wich  gen Aspekt, der zu einer 
Risikominimierung am Arbeitsplatz 
führen kann, stellt die gefahrenbe-
wusste Büroeinrichtung dar. So emp-
fi ehlt es sich, Arbeitsmaterialien wie 
Locher, Scheren oder Tacker in den 
Schubladen der Bürocontainern auf-

* www.  oev.nrw.de/uploads/media/web_broschuere_gewaltpraeven  on_kommunen_2014.pdf

Quelle: publicdomainvectors.org
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Neuerungen im WissZeitVG

Im März dieses Jahres hat der Bun-
destag die Änderung des WissZeitVG  
beschlossen. Die Zielsetzung dabei 
war – so die Bundesregierung – die 
Verbesserung der Vertragsbedin-
gungen der wissenscha  lichen und 
künstlerischen Beschä  igten an 
Hochschulen und Forschungseinrichtun-
gen:
„Der Anteil an kurzzei  gen befriste-
ten Beschä  igungen hat inzwischen 
[…] ein Maß erreicht, das nicht mehr 
vertretbar ist. […] Mit der Gesetzes-
novelle soll Fehlentwicklungen in der 
Befristungspraxis entgegengetreten 
werden, ohne die in der Wissen-
scha   erforderliche Flexibilität und 
Dynamik zu beeinträch  gen.“ 1

„Unsachgemäße Kurzbefristungen 
sollen im WissZeitVG dadurch un-
terbunden werden, dass die Be-
fristungstatbestände um Orien  e-
rungspunkte für die Gestaltung der 
individuellen Vertragsdauer ergänzt 
werden.“ 2

1 www.bmbf.de/de/karrierewege-fuer-
den-wissenscha  lichen-nachwuchs-an-
hochschulen-verbessern-1935.html; Stand 
15.08.2016.
2 Deutscher Bundestag, Drucksache 
18/6489, Entwurf eines Ersten Gesetzes zur 
Änderung des WissZeitVG

Konkret wurde in § 2 (2) WissZeitVG 
festgelegt, dass bei Arbeitsverträgen, 
die überwiegend aus Dri  mi  eln 
fi nanziert werden, die Vertragslauf-
zeiten den bewilligten Projektzeit-
räumen entsprechen sollen.  Die 
Projektbefristung ist jetzt also zu-
mindest einigermaßen klar geregelt.

Bei der sogenannten Qualifi ka  ons-
befristung nach § 2 (1) WissZeitVG 
– also den Arbeitsverträgen, die aus 
Landesmi  eln fi nanziert werden 

...DER ANGESTREBTEN QUALIFIZIERUNG ANGEMESSEN
ÄNDERUNGEN IM WISSENSCHAFTSZEITVERTRAGSGESETZ WISSZEITVG  UND 

NIEDERSÄCHSISCHEN HOCHSCHULGESETZ NHG

Quelle: www.pixabay.com
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–  wurde festgelegt, dass diese Be-
schä  igungsverhältnisse zur Förde-
rung der eigenen wissenscha  lichen 
Qualifi ka  on erfolgen müssen. Die 
vereinbarte Vertragslaufzeit ist da-
bei so zu bemessen, dass sie der an-
gestrebten Qualifi ka  on entspricht.  
Hier bleibt der Gesetzestext extrem 
schwammig. Es wird nirgends ge-
nauer defi niert, welche Art(en) von 
Qualifi zierung gemeint sind. Die Be-
gründung für den unbes  mmten 
Qualifi zierungsbegriff  liest sich wie 
folgt:

„[…] auch da, wo üblicherweise im 
ersten Teil der Qualifi zierungsphase 
eine Promo  on angestrebt wird, war 
es weder bislang so, noch ist dies für 
die Zukun   gewollt, dass das Anstre-
ben einer Promo  on als obligato-
risches Element der wissenscha  li-
chen Qualifi zierung festgeschrieben 
wird. Dass wissenscha  liche Qualifi -
zierung im ersten Teil der Qualifi zie-
rungsphase […] vielmehr gerichtet 
auf den Erwerb wissenscha  licher 
Kompetenzen zu verstehen ist, folgt 
auch daraus, dass nur ein kleiner 
Teil der wissenscha  lich Qualifi zier-
ten auf Dauer in der Wissenscha   
verbleiben kann. Kompetenzerwerb 
in der Wissenscha   muss deshalb 
mehr beinhalten als die Vorberei-
tung auf wissenscha  liche Tä  gkei-
ten in Forschung und Lehre. […] Im 
Ergebnis muss Qualifi zierung in der 

Wissenscha   zu einer erfolgreichen 
berufl ichen Karriere auch und gera-
de außerhalb der Wissenscha   befä-
higen[…]. Vergleichbares gilt für den 
zweiten Teil der Qualifi zierungspha-
se, die sogenannte Postdoc-Phase. 
Als formales Qualifi zierungsziel wird 
zwar vielfach die Habilita  on ange-
strebt. […] Zunehmend erfolgt der 
Erwerb der für die Berufung auf eine 
(„ordentliche“) Professur erforder-
lichen weiteren wissenscha  lichen 
Qualifi ka  onen auf anderen Wegen 
(zum Beispiel Juniorprofessur, Nach-
wuchsgruppenleitung).“ 3

Zusammengefasst: Die Anstellung 
nicht promovierter wissenscha  li-
cher Beschä  igter dient – wenn sie 
nicht über Projektmi  el fi nanziert 
wird – zwar der Qualifi zierung, über-
wiegend aber nicht zur Qualifi zierung 
für eine wissenscha  liche Karriere, 
sondern für den Arbeitsmarkt außer-
halb der Wissenscha  . Und: Eine An-
stellung in der Postdoc-Phase dient 
zur Herstellung der Berufungsfähig-
keit, nur dass die Habilita  on nicht 
mehr der einzige Weg dahin ist. 

Wie die Hochschulen die wissen-
scha  lichen Beschä  igten konkret 
auf außerwissenscha  liche Karrieren 
vorbereiten sollen, bleibt ebenso un-
klar wie die Ausgestaltung der Quali-
fi zierung in der Postdoc-Phase ohne 
Berufungsziel.
3 Deutscher Bundestag, Drucksache 18/6489



PR-Info der Leibniz Universität Hannover | Ausgabe 18 - September 2016 23

Neuerungen im NHG

Auch die Novellierung des NHG soll 
laut der Ministerin für Wissenscha   
und Kultur, Frau Gabriele Heinen-
Kljajić, helfen, die hohe Zahl befris-
teter Arbeitsverträge an den Hoch-
schulen einzudämmen sowie  die 
A  rak  vität von Wissenscha   als Be-
ruf zu erhöhen und die Perspek  ven 
des wissenscha  lichen Nachwuchses 
zu verbessern. 

In § 31 (4) NHG heißt es nun: 

„Soll das Beschä  igungsverhältnis 
auch die wissenscha  liche Weiter-
qualifi ka  on ermöglichen, so ist 
eine Beschä  igung im Umfang von 
mindestens der Häl  e der regelmä-
ßigen Arbeitszeit der Angestellten 
im öff entlichen Dienst zu vereinba-
ren. Den wissenscha  lichen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern ist in 
den Fällen des Satzes 1 im Rahmen 
ihrer Dienstaufgaben im Umfang 

von mindestens einem Dri  el der 
vereinbarten Arbeitszeit Gelegen-
heit zu selbständiger ver  e  er wis-
senscha  licher Arbeit zu geben. Die 
Laufzeit der Arbeitsverträge ist in 
den Fällen des Satzes 1 so zu bemes-
sen, dass sie die angestrebte Quali-
fi zierung ermöglicht; werden für die 
Qualifi zierung oder für das Vorha-
ben, in dessen Rahmen die Qualifi -
zierung erfolgen soll, befristet Mi  el 
bewilligt, so soll bei der Bemessung 
der Laufzeit der Arbeitsverträge die 
Dauer der Mi  elbewilligung berück-
sich  gt werden.“ 

Die Formulierung im NHG ist nicht 
nur äußerst sperrig, sie fällt im End-
eff ekt auch  hinter den entsprechen-
den Regelungen des WissZeitVG zu-
rück. Die Regelungen zur Arbeitszeit 
und zum Stellenanteil für die Quali-
fi ka  on gehen aber posi  v über die 
Regelungen des WissZeitVG hinaus.

Zusammengefasst heißt das:

 ▪ mindestens 50 % Arbeitszeit
 ▪ mindestens 1/3 der vereinbarten 

Arbeitszeit muss zur eigenen Qua-
lifi ka  on zur Verfügung stehen

 ▪ die Vertragslänge muss so ge-
wählt sein, dass die angestrebte 
Qualifi ka  on auch erreicht wer-
den kann

 ▪ wenn das Arbeitsverhältnis über 
befristete Mi  el fi nanziert wird, 
soll bei der Laufzeit die Dauer der 
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Mi  elbewilligung berücksich  gt 
werden

Auch das NHG defi niert nicht, was 
genau unter Qualifi ka  on zu verste-
hen ist und welche Vertragslängen 
der nicht weiter bes  mmten Qualifi -
ka  on angemessen wären. Allein für 
die Juniorprofessur ist dies im § 30 
NHG klar geregelt: 

„Juniorprofessorinnen und Junior-
professoren werden für die Dauer 
von drei Jahren beschä  igt.  Das 
Dienstverhältnis kann vom Präsidium 
auf Vorschlag des Fakultätsrats um 
bis zu drei Jahre verlängert werden 
[…].“ 

Da die Juniorprofessur wie die Habi-
lita  on zur Befähigung zur Berufung 
führen soll, könnte davon ausgegan-
gen werden, dass die Zeit zur Errei-
chung dieses Zieles gleich sein sollte. 

Die Regelungen des Präsidiums 
(Rundschreiben 51/2015) sehen da-
gegen bei Postdocs sowohl bei Ein-
stellung als auch bei Weiterbeschäf-
 gung nur ein Jahr vor. Dabei ist 

off ensichtlich, dass innerhalb eines 
Jahres die Befähigung zur Berufung 
nicht erreicht werden kann. Eine 
weitere Schwierigkeit ergibt sich bei 
der Promo  on. Die durchschni  liche 
Promo  onszeit variiert nach Fach 
und Hochschule, woraus geschlossen 
werden kann, dass die für die Pro-

mo  on angemessene Vertragslänge 
auch nach Fach variieren müsste. 
Pauschal Vertragslängen von drei 
Jahren bei der Einstellung sowie bei 
Vertragsverlängerungen von einem 
Jahr vorzuschreiben, dür  e den Re-
gelungen von NHG und WissZeitVG 
kaum entsprechen. Hier muss sich 
die Universität auf je nach Qualifi -
ka  on angemessene Vertragslauf-
zeiten verständigen. Und das kann 
aus Sicht des Personalrats nicht par 
ordre du mu  i passieren, es bedarf 
eines längst überfälligen Diskussions-
prozesses innerhalb der Hochschule 
mit allen Beteiligten. Immerhin ist 
das neue WissZeitVG bereits ein hal-
bes Jahr in Kra  .



PR-Info der Leibniz Universität Hannover | Ausgabe 18 - September 2016 25

Both acts do not defi ne the nature 
of possible academic qualifi ca  ons 
or set average dura  ons for them. 
According to German Federal Parli-
ament, the reason for this oversight 
is the wide variety of academic qua-
lifi ca  ons that can be obtained in 
prepara  on of a career in academia 
on the one hand and the necessity to 
simultaneously prepare a majority of 
academic staff  for a career outside 
the university system on the other 
hand. However, these shortcomings 
create the need for every university 
to fi nd their own defi ni  ons for quali-
fi ca  ons and their average dura  on.

Hitherto exis  ng regula  ons of the 
presiden  al commi  ee of the Leibniz 
University Hannover (Rundschreiben 
51/2015) call for contract periods of 
three years for the fi rst contract plus 
one year for extensions for PhD can-
didates as well as for contracts of one 
year in the postdoc period. As these 
regula  ons fall far short of the new 
changes to WissZeitVG and NHG, a 
university-wide discussion involving 
all par  es concerned about possible 
academic qualifi ca  ons and their du-
ra  on is needed.

In March of 2016, changes to the 
Fixed-term Contract in Academia Act 
(Wissenschaftszeitvertragsgesetz, 
WissZeitVG) and the Lower Saxony 
University Act (Niedersächsisches 
Hochschulgesetz, NHG) were passed 
by German Federal and State Parlia-
ments in order to put a stop to the im-
proper use of short-term contracts in 
academia. Both acts set boundaries 
for the limita  on of work contracts 
according to their funding: contracts 
that are mostly funded through 
third-party funds should be closed 
with the same dura  on as that for 
which funds are granted (WissZeitVG 
§ 2 (2), NHG § 31 (4)). Contracts that 
are mostly funded through state 
funds should be closed with a dura-
 on that permits the target quali-
fi ca  on to be a  ained (WissZeitVG 
§ 2 (1), NHG § 31 (4)). Furthermore, 
NHG adds new regula  ons regarding 
working hours: those academic staff  
who are employed in order to obtain 
a specifi c academic qualifi ca  on are 
to be employed with at least 50 % of 
regular full-  me working hours, and 
at least 1/3 of these working hours 
is to be allowed for immersed work 
towards this academic qualifi ca  on 
(NHG § 31 (4)).

NEW LAWS CONCERNING ACADEMIC STAFF
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DAS NEUE WISSZEITVG
DIE WICHTIGSTEN ÄNDERUNGEN IM ÜBERBLICK

Qualifi ka  onsbefristung / sachgrundlose Befristung

• Voraussetzung Qualifi ka  on: 
Befristung von Arbeitsverträgen für bis zu sechs Jahre vor und nach der 
Promo  on zulässig, wenn die befristete Beschä  igung zur Förderung der 
eigenen wissenscha  lichen oder künstlerischen Qualifi ka  on erfolgt (§ 2 
Abs. 1 S. 1 und 2). Der Begriff  der Qualifi ka  on ist nicht defi niert!
• Vertragslaufzeiten:
Die vereinbarte Befristungsdauer ist jeweils so zu bemessen, dass sie der 
angestrebten Qualifi zierung angemessen ist (§ 2 Abs. 1 S. 3). Es ist unklar, 
was angemessen bedeutet!
• Op  onale Erhöhung des Befristungsrahmens:
Die insgesamt zulässige Befristungsdauer (2x6 Jahre) verlängert sich um 
jeweils zwei Jahre pro zu betreuendem Kind; hier wurde klargestellt, dass 
auch die Betreuung von Pfl egekindern und S  e  indern sowie von Kin-
dern, die mit dem Ziel der Adop  on in den Haushalt aufgenommen wur-
den, eingeschlossen ist (§ 2 Abs. 1). Ebenso Verlängerung um zwei Jahre 
beim Vorliegen einer Behinderung oder einer schwerwiegenden chroni-
schen Erkrankung (§ 2 Abs. 1). Wich  g: Diese Verlängerung ist op  onal! 
Die Hochschule kann die betroff enen Kolleg/innen entsprechend länger 
befristet beschä  igen. Es besteht aber kein Rechtsanspruch auf Vertrags-
verlängerung.
• Automa  sche Vertragsverlängerungen (Nachholzeiten):
Die jeweilige Dauer eines befristeten Arbeitsvertrages verlängert sich u. a. 
um Zeiten einer Beurlaubung oder Ermäßigung der Arbeitszeit (mindes-
tens um 1/5) für die Betreuung oder Pfl ege eines bzw. mehrerer Kinder 
sowie für die Betreuung oder Pfl ege pfl egebedür  iger sons  ger Angehöri-
ger (auch Pfl egekinder und S  e  inder sowie Kinder, die mit dem Ziel der 
Adop  on in den Haushalt aufgenommen wurden) (§ 2 Abs. 5 Nr. 1). Neu 
aufgenommen sind die Zeiten einer krankheitsbedingten Arbeitsunfähig-
keit, in denen ein gesetzlicher oder tarifvertraglicher Anspruch auf Entgelt-
fortzahlung nicht besteht, also in der Regel Arbeitsunfähigkeiten, die län-
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ger als sechs Wochen dauern (§ 2 Abs. 5 Nr. 6). Diese Verlängerungszeiten 
wirken sich nicht auf die zulässige Befristungsdauer aus (§ 2 Abs. 5 S. 3). 
Hier besteht ein Rechtsanspruch auf Vertragsverlängerung!
• Studienbegleitende Beschä  igungen:
Arbeitsverhältnisse nach § 6 (studen  sche Hilfskrä  e) sowie vergleichbare 
studienbegleitende Beschä  igungen, die auf anderen Rechtsvorschri  en 
beruhen, werden nicht auf die Höchstbefristungsdauer angerechnet (§ 2 
Abs. 3 S. 3): Klarstellung, dass sämtliche studienbegleitenden Tä  gkeiten 
nicht auf den Befristungsrahmen (2x6 Jahre) angerechnet werden. Dies 
gilt auch für wissenscha  liche Hilfskrä  e mit Bachelorabschluss, wenn die 
Beschä  igten studieren. Beschä  igungen als wissenscha  liche Hilfskra   
mit Masterabschluss dagegen werden auf den Befristungsrahmen ange-
rechnet.

Projektbefristung

Vertragslaufzeiten:
Die vereinbarte Befristungsdauer soll der Dauer des bewilligten Projekt-
zeitraums entsprechen, nicht der Mi  elbewilligung; aber „soll“ bedeutet, 
dass (begründete) Ausnahmen möglich sind.

Neue Regelung zu studen  schen Hilfskrä  en

Befristete Arbeitsverträge zur Erbringung wissenscha  licher oder künst-
lerischer Hilfstä  gkeiten mit Studierenden, die an einer deutschen Hoch-
schule für ein Studium, das zu einem ersten oder einem weiteren berufs-
qualifi zierenden Abschluss führt, eingeschrieben sind, sind bis zur Dauer 
von insgesamt sechs Jahren zulässig (§ 6). Dies bezieht sich auf alle stu-
dienbegleitenden Tä  gkeiten an einer Hochschule oder Forschungsein-
richtung, solange das Studium auf einen berufsqualifi zierenden Abschluss 
vorbereitet (z. B. Bachelor oder Master). Diese Regelung gilt z. B. nicht für 
Zer  fi kats- oder Weiterbildungsstudiengänge (nicht berufsqualifi zierend). 
Wissenscha  liche Hilfskrä  e mit Bachelorabschluss fallen nur dann unter 
diese Regelung, wenn sie auch berufsqualifi zierend studieren. Wenn nicht, 
fallen sie unter die übrigen Bes  mmungen des WissZeitVG.
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„Für die nächste Amtszeit des Perso-
nalrats der LUH ab April 2016 suchen 
wir engagierte und mo  vierte Kolle-
ginnen und Kollegen für die Mitarbeit 
als Personalratsmitglied (m/w)…“ So 
war es in der letzten Ausgabe der 
Personalratsinfo zu lesen. Ich bin eine 
derjenigen, die dem Ruf gefolgt sind.

Warum Personalrat?

Vor dieser Frage steht für mich – wie 
wahrscheinlich für viele – eine ande-
re: Was genau macht der Personalrat 
eigentlich? Zum Glück sind sich die 
„alten Hasen“ des PR dessen bewusst 
und stehen bereitwillig für Fragen 
zur Verfügung. Nach einem Infotref-
fen und einigen aufschlussreichen 

Gesprächen mit PR-Mitgliedern bin 
ich mir sicher, dass mich die PR-Ar-
beit reizt. Die Möglichkeit, Struktu-
ren und Arbeitsweisen der LUH so-
zusagen „von innen“ betrachten zu 
können, lockt mich ebenso wie die 
Möglichkeit, Kolleg*innen beratend 
zur Seite zu stehen. Eine spannende 
neue Herausforderung, die mir die 
Möglichkeit gibt, mitzubes  mmen 
und etwas zu bewegen. Worauf war-
ten wir noch?

Ja, ich will!

Nachdem ich dem PR offi  ziell mei-
nen Willen zur Kandidatur mitgeteilt 
habe, rollt der Wahlkampf an. Fotos 
für das Wahlplakat werden geschos-

PLÖTZLICH PERSONALRAT

Quelle: www.pixabay.com
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sen, Inhalte und Formulierungen für 
das Wahlprogramm werden gewälzt. 
Ich bin überall dabei, verstehe aber 
o   nur die Häl  e. Kein Problem, die 
Kolleg*innen im PR erklären mir gern 
alles. „Es gibt keine dummen Fra-
gen“, sagen sie mir. Das ist gut!

Dann kommt der 2. Wahltag und 
mit ihm die Wahlparty. Im Sitzungs-
raum des PR-Gebäudes gibt es Small-
talk und belegte Brötchen, aber das 
Wahlergebnis lässt auf sich warten 
– die Auszählung braucht noch einige 
Stunden, heißt es. Als ich am nächs-
ten Tag zur Arbeit komme, ist das Er-
gebnis da: Ich wurde gewählt.

Plötzlich Personalrat

Wie geht es nun weiter? Es wird sich 
einiges ändern, auch an meinem Ar-
beitsplatz. Ich informiere Vorgesetz-
te und Kolleg*innen. Alle freuen sich 
und sichern mir ihre Unterstützung 
zu, was mich sehr erleichtert. PR-
Mitglieder müssen für ihre PR-Arbeit 
per Gesetz von der normalen dienst-
lichen Tä  gkeit befreit werden und 
dürfen dabei nicht behindert werden 
– trotzdem kann es manchmal Prob-
leme geben. 

Nach einigen Tagen erhalte ich das 
erste Mal Post mit dem Vermerk 
„Personalrat“: die Einladung zur kon-
s  tuierenden Sitzung. Am Tag der 
Sitzung schaue ich aufgeregt in viele 
unbekannte, aber freundliche Ge-

sichter. Mit diesen Menschen werde 
ich in den nächsten vier Jahren viel 
Zeit verbringen. 

Die Sitzung geht los und ich darf 
zum ersten Mal abs  mmen – über 
die Wahl der vorsitzenden Person. 
Außerdem erfahre ich viele interes-
sante Dinge über die alltägliche Ar-
beit des PR. Z.B. werde ich Zugang 
zu vertraulichen personenbezoge-
nen Informa  onen haben – sind die 
an meinem Arbeitsplatz überhaupt 
sicher? Dabei geht es nicht nur 
um Publikumsverkehr, auch meine 
Kolleg*innen dürfen keinen Zugriff  
darauf haben. Es wird mir klar, dass 
man als PR-Mitglied an vieles denken 
und sehr sorgsam sein muss.

Nichts für Entscheidungsphobiker

Überhaupt gibt es in den nächsten 
Wochen vieles zu bedenken und zu 
entscheiden. Zum Beispiel die AGs 
– damit sich nicht alle in jedes The-
ma einarbeiten müssen, bildet der 
PR zu bes  mmten Themen Arbeits-
gruppen, die Hintergründe recher-
chieren, Beschlüsse vorbereiten und 
dann dem Gremium Bericht erstat-
ten. Jedes Mitglied des PR arbeitet 
in verschiedenen AGs mit, abhängig 
von der eigenen Neigung und auch 
davon, ob man für die PR-Arbeit frei-
gestellt ist oder nicht.

Apropos Freistellung: Soll ich oder 
nicht? Diese Frage muss jedes der 
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nichts sagen, und ich frage mich, wie 
ich darüber nur abs  mmen soll!

Zum Glück wird in der Sitzung aber al-
les klar: Die Mitglieder, die die Maß-
nahmen geprü   haben, erläutern 
zu jeder Zeile kurz den Hintergrund, 
und für die ganzen Abkürzungen gibt 
es einen Spickze  el. Auch wenn die 
Länge der Sitzung und die Fülle der zu 
behandelnden Maßnahmen meiner 
Konzentra  onsfähigkeit einiges ab-
verlangen, lerne ich sehr viel einfach 
durch Zuhören: Was wird erwähnt, 
was extra betont, was nachgefragt, 
was führt sogar zu Diskussionen?

Um mitdisku  eren zu können, brau-
che ich vor allem eines: Fachwissen! 
Relevante Gesetze, Tarifverträge, 
Verordnungen, Dienstvereinbarun-
gen... wo anfangen? Zum Glück gibt 
es einen naheliegenden Startpunkt: 
das Niedersächsische Personalver-
tretungsgesetz, kurz NPersVG. Es gibt 
bei verschiedenen Bildungsträgern 
Seminare, die neue Personalräte auf 
ihre Aufgabe vorbereiten – und dort-
hin werden die anderen Neuen und 
ich dann auch gleich geschickt.

Die Grundausbildung: NPersVG, das 
unbekannte Wesen

Seminarort Springe am Deister. 
Draußen Gewi  er, drinnen rauchen 
die Köpfe: Was sind die Aufgaben, 
die Rechte und Pfl ichten des Perso-
nalrates? Aus welchen Paragrafen 

neuen Mitglieder für sich beantwor-
ten. Wenn man freigestellt ist, arbei-
tet man zu einem Teil oder auch zu 
100 % der eigenen Arbeitszeit nur 
für den PR. Man hat dann mehr Zeit 
für seine PR-Arbeit, aber auch mehr 
Pfl ichten; Einstellungsverfahren und 
andere Personalmaßnahmen wer-
den beispielsweise fast ausschließ-
lich von freigestellten Mitgliedern 
begleitet. Ist man nicht freigestellt, 
muss man die PR-Arbeit neben der 
ursprünglichen Tä  gkeit machen.

Was die Freistellung angeht, habe ich 
noch viele Fragen. Welche Vor- und 
Nachteile hat sie? Ist eine Freistel-
lung an meinem Arbeitsplatz reali-
sierbar; andersherum: Wäre es über-
haupt möglich, dort Zeit für beides zu 
fi nden? Wird überhaupt ein Teil der 
begrenzten Freistellungen für mich 
verfügbar sein? Und welche AG ist 
die rich  ge für mich? Auch hier hel-
fen nur intensive Gespräche mit den 
erfahrenen Mitgliedern.

E, V, VA, B, ÜhT, ZZ... Bahnhof!

Inzwischen geht der alltägliche Be-
trieb des PR los: Für die PR-Sitzung 
– ein Pfl ich  ermin für alle Mitglie-
der, zweimal im Monat – bekomme 
ich per Hauspost die Tagesordnung, 
Protokolle der letzten Sitzungen und 
vor allem eine lange Liste mit Perso-
nalmaßnahmen. Die Liste ist voller 
Abkürzungen, die mir erst mal gar 
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Auf in die Zukun  

Mir macht das alles großen Spaß. Ich 
freue mich auch schon auf die Klau-
surtagung des PR, bei dem sich das 
neue Gremium besser kennenler-
nen und Aufgaben verteilen soll. Bis 
dahin muss ich mir noch überlegen, 
welchen AGs ich mich anschließen 
möchte. Natürlich muss dann auch 
noch über meine Freistellung ent-
schieden werden. Und dann kann 
es rich  g losgehen. Ich freue mich 
schon!

Sarah Steiding

ergeben sich diese? Wie ist ein Ge-
setz aufgebaut, wie zi  ert man da-
raus? Wie benutzt man es, um für 
die Beschä  igten möglichst güns  ge 
Arbeitsbedingungen zu erwirken? In 
fünf Tagen lernen wir hier die Grund-
lagen der PR-Arbeit.

Die wich  gste Erkenntnis ist für mich 
wohl: Ich bin nicht allein! Alle hier 
Anwesenden haben viele, viele Ver-
ständnisfragen und fi nden sich in 
der neuen Rolle als Personalrat noch 
nicht so ganz zurecht. So geht es 
wohl allen am Anfang. Die beiden Se-
minarleiter sind aber zuversichtlich, 
dass aus uns allen noch gestandene 
Personalräte werden.

Quelle: www.pixabay.com
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Frag‘ nicht,
was Du für 

...Frag‘, 
was Dein 

Deinen
Personalrat
tun kannst...

Personalrat 

für Dich 
tun kann!

Fragen? Probleme?
Anregungen?
Sprechen Sie uns an! Wir sind 
jederzeit für Sie da und helfen 
gern!

If you have any work-related ques  ons or problems, your staff  
council is here to help! Please contact us!
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START WORKSHOP DES NEUEN PERSONALRATS

Nach der Personalratswahl und der 
Kons  tuierung des Gremiums im Ap-
ril 2016 hat der Personalrat gleich in 
seiner 1. Sitzung die Durchführung 
eines Start-Workshops beschlossen. 
So ein Workshop ist gerade am An-
fang einer neuen Wahlperiode wich-
 g und ein erprobtes Mi  el für einen 

eff ek  ven gemeinsamen Start. Eben-
so wertvoll für diese Art von Work-
shop ist es, diesen außerhalb der 
Dienststelle und mit Übernachtung 
durchzuführen, um möglichst alle 
dienstlichen und privaten Zwänge 
außen vor zu lassen. Während Ande-
re sich auf Berge oder in Klöster zur 
Klausur zurückziehen, waren wir in 
Winsen/Aller in einem ne  en Land-
hotel, um nicht zu viel Zeit und Geld 
für die Rahmenbedingungen ein-
zubüßen. So standen uns prak  sch 
zwei volle Tage für die inhaltliche 
Planung unserer Personalratsarbeit 
zur Verfügung. 

Unter der fachkundigen Leitung von 
zwei Moderatoren gab es die Ge-
legenheit zur Vorstellung der per-
sönlichen und poli  schen Ziele aller 
gewählten Personalräte sowie zu 
zielgerichteten Diskussionen dazu. 
Bei zwei verschiedenen Listen und 
insgesamt 19 Mitgliedern mit ver-
schiedensten Persönlichkeiten ein 

durchaus lebha  er Prozess, für den 
im Alltagsbetrieb eines Personalra-
tes leider immer zu wenig Zeit bleibt. 
Neben dem persönlichen Kennen-
lernen und erster Klärung grund-
sätzlicher Fragen und Regeln wur-
den Themen und Ziele gesammelt 
sowie erste Arbeitsschwerpunkte 
defi niert. Dabei war es auch nö  g 
eine Priorisierung vorzunehmen, um 
handlungs- und arbeitsfähig zu blei-
ben. Damit auf diesem Wege keine 
wich  gen Themen unter die Räder 
kommen, werden wir regelmäßig die 
Prioritäten und Themen überprü-
fen – so der Plan –, um nicht erst am 
Ende der Wahlperiode festzustellen, 
was liegenbleiben musste. 

Für den Rest des Jahres gibt es je-
denfalls schon einen straff  getakte-
ten Zeitplan für dringende Themen 
sowie die Zuordnung der einzelnen 
Mitglieder zu Themenschwerpunk-
ten, Arbeitsgruppen, Projekten und 
Gremien der Dienststelle. In dem Zu-
sammenhang wurde natürlich auch 
schon über mögliche neue Arbeits-
formen im Tagesgeschä   und auch 
über notwendige Freistellungen für 
die Personalratsarbeit disku  ert. 
Hier müssen Personalräte immer 
auch einen Ausgleich in ihren Her-
kun  s-Einrichtungen hinbekommen. 
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„Wie viel Prozent Freistellung sind 
möglich?“, „Wer übernimmt meine 
Aufgaben in der Einrichtung?“, „Zu 
wann kann gestartet werden?“ – 
Fragen, die zu Beginn jeder neuen 
Freistellung zu klären sind, obwohl 
es dazu eigentlich klare gesetzliche 
Vorgaben gibt. Trotz der Umstände 
hat der Personalrat aber wieder er-
freulich viele Mitglieder für eine ak-
 ve Mitwirkung gewinnen können – 

zur Unterstützung im Tagesgeschä   
und für die gemeinsame Arbeit an 
laufenden Projekten und eigenen In-
i  a  ven. 

Durch den Wegfall des Gesamtper-
sonalrates sind dessen Aufgaben 
seit der Wahl auf den Stammper-
sonalrat übergegangen. Dieser hat 
schon seit Anfang des Jahres mit ei-
nem erheblichen Aufgabenzuwachs 
durch gesetzliche Änderungen zu 
kämpfen, für die der Gesetzgeber 
leider versäumt hat, die personellen 

Ressourcen entsprechend anzupas-
sen. Durch die Wahlen und die neu-
en Personalräte gibt es aber neben 
einem Mo  va  onsschub auch viele 
neue engagierte Mitstreiter, die mit 
der erweiterten Mitbes  mmung und 
mit vielen neuen Ideen spürbare Ver-
besserungen auf den Weg bringen 
wollen. 

Oberste Priorität haben nach der 
erfolgten Unterbringung und Ein-
bindung der „Neuen“ in unseren 
Geschä  sbetrieb die Öff entlich-
keitsarbeit und der dringende Rege-
lungsbedarf für aktuelle betriebliche 
Prozesse. Beispielsweise muss die 
Überprüfung und Anpassung der 
Dienstvereinbarung zum Vereinfach-
ten Beteiligungsverfahren bis zum 
Herbst abgeschlossen sein, wenn 
weiterhin daran festgehalten wer-
den soll. Auch die Themen Telearbeit 
und der Vertretungspool für Hoch-
schulsekretariate soll noch bis zum 
Jahresende bewertet und bearbei-
tet werden, da die aktuelle Praxis als 
nicht mehr zeit- und bedarfsgemäß 
angesehen wird. Die Dauerbrenner 
Technologiebegleitung und Gesund-
heitsmanagement müssen aufgrund 
laufender Projekte auch weiterhin im 
Fokus bleiben. 

Für das neue Jahr haben wir schon 
zusätzliche Pläne, für die jetzt aber 
schlicht keine Lu   ist. Es wird nicht 
langweilig, so viel ist mal sicher.
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DER LEIBNIZ PAUSENEXPRESS
DIE AKTIVE BEWEGUNGSPAUSE FÜR BESCHÄFTIGTE

Die Einführung der ak  ven Bewe-
gungspause dient im Rahmen des 
Betrieblichen Gesundheitsmanage-
ments in Koopera  on mit dem Zent-
rum für Hochschulsport als eine wei-
tere Maßnahme zur Förderung und 
Gesunderhaltung der Beschä  igten.

Beim Leibniz Pausenexpress erhalten 
Bürogemeinscha  en (4-6 Personen) 
unter Anleitung von qualifi zierten 
Übungsleitenden über einen Zeit-
raum von 10 Wochen einmal wö-
chentlich wertvolle Tipps und Übun-
gen zur Entspannung, Mobilisa  on 
und Krä  igung der im Arbeitsalltag 

besonders beanspruchten Schulter-, 
Nacken- und Rückenmuskulatur. 
Auch die Anregung der geis  gen und 
koordina  ven Fähigkeiten wird mit 
einbezogen – ohne dass der Spaß da-
bei zu kurz kommt.

Die Übungen können bequem in Ar-
beitskleidung und ohne Kleidungs-
wechsel in einem nahegelegenen Bü-
ro- oder Seminarraum durchgeführt 
werden. Die Teilnahme am Leibniz 
Pausenexpress ist kostenfrei und 
kann von Mitarbeitenden einmal pro 
Semester während der Arbeitszeit in 
Anspruch genommen werden.
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Das Angebot ist eine bewusste In-
ves   on der Hochschulleitung in die 
Gesundheitsförderung an der LUH. 
Es unterstreicht die Wertschätzung 
der Leistung der Beschä  igten und 
soll einen Beitrag zur Steigerung des 
körperlichen, geis  gen und sozialen 
Wohlbefi ndens am Arbeitsplatz leis-
ten.

Eine weitere Zielsetzung des durch 
den allgemeinen Deutschen Hoch-
schulverband zer  fi zierten Projek-
tes ist es, dass die Beschä  igten den 
Leibniz Pausenexpress mit einem 
nachhal  gen Bewegungsangebot zur 
Förderung eines gesunden Arbeits- 
und Lebenss  ls in Verbindung brin-
gen und dieses ak  v und eigenstän-
dig in ihren Arbeitsalltag integrieren.

Seit dem 11. August 2016 befi ndet 
sich das Projekt in der Testphase. Die 
ersten Erfahrungen der Teilnehmen-
den und Übungsleitenden sind sehr 
posi  v. Zum Wintersemester startet 
das zweijährige Pilotprojekt.

Weitere Auskün  e erteilt das Zent-
rum für Hochschulsport. Ansprech-
partnerin ist Julia Kolbus, Tel.: 762 
3991, kolbus@hochschulsport-han-
nover.de

Informa  onen zum Projekt und zum 
Anmeldeverfahren erhalten Sie un-
ter folgendem Link:

www.hochschulsport-hannover.de/
pausenexpress
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sität hat in den vergangenen Jahren 
sehr gute Ergebnisse bei der An-
wendung des „Stufenplanes“ erzielt, 
dennoch kam es vereinzelt immer 
wieder zu Schwierigkeiten im Verfah-
rensablauf, die eine grundsätzliche 
Neubearbeitung aus Sicht der Per-
sonalräte erforderlich machten. Auf 
Vorschlag der Personalräte wurde im 
Ausschuss für Arbeitssicherheit und 
Gesundheit (ASAG) eine Arbeitsgrup-
pe eingesetzt, um den alten Inter-
ven  onslei  aden neu zu erarbeiten.

Die Arbeitsgruppe, bestehend aus 
Vertretern der Dienststelle, der 
Suchtbeau  ragten und Vertretern 
des Personalrates, nahm im Septem-
ber 2014 ihre Arbeit auf und konnte 
nach 1 ½ Jahren den neu bearbei-
teten Interven  onslei  aden dem 

Seit dem 26.07.2016 ist der neu be-
arbeitete Interven  onslei  aden für 
Vorgesetzte der Leibniz Universität 
Hannover bei Auff älligkeiten am Ar-
beitsplatz in Verbindung mit Sucht-
mi  eln in Kra  .

Dieser Interven  onslei  aden ist 
Bestandteil des Lei  adens für Füh-
rungskrä  e bei lösungsorien  erten 
Gesprächen mit suchtgefährdeten 
Beschä  igten. Der Interven  onsleit-
faden ist vielleicht bekannter unter 

dem Begriff  Stufenplan und wird 
angewandt bei arbeitsvertraglichen 
Pfl ichtverletzungen von Beschä  ig-
ten, die mit dem Konsum von Sucht-
mi  eln (Alkohol, Medikamente und 
illegale Drogen) in Zusammenhang 
gebracht werden. Die Leibniz Univer-

INTERVENTIONSLEITFADEN
GUT DING WILL WEILE HABEN
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ASAG vorlegen. „1 ½ Jahre, um einen 
Interven  onslei  aden zu überarbei-
ten!“ mag manch einer denken, aber 
wie sagt man doch so schön: „Gut 
Ding will Weile haben!“ Es war o   ein 
zähes Ringen um Begriffl  ichkeiten, 
unterschiedliche Standpunkte stan-
den sich gegenüber und konnten nur 
nach langen, kontroversen Diskussio-
nen letztendlich einvernehmlich for-
muliert werden.

Was ist neu am Interven  onslei  a-
den?

Es wurde klar herausgestellt, dass 
der Interven  onslei  aden in erster 
Linie in Verbindung mit dem Ge-
brauch von Suchtmi  eln (Alkohol, 
Medikamente und illegale Drogen) 
zum Einsatz kommt. Eine generelle 
Öff nung des Interven  onslei  adens 
auch für suchtbedingtes Verhalten 
(z.B. Mediensucht, Spielsucht u.a.) 
wurde als nicht sinnvoll angesehen. 
Dennoch wurde eine Öff nungsklau-
sel auch für diese Fälle vorgesehen, 
allerdings nur einvernehmlich mit al-
len Verfahrensbeteiligten.

Die Anwendung des Interven  ons-
lei  adens nur auf den Missbrauch 
von Suchtmi  eln (Alkohol, Medika-
mente und illegale Drogen) war dem 
Personalrat sehr wich  g, da nach sei-
ner Auff assung die Anwendung des 
Interven  onslei  adens bei sucht-
bedingtem Verhalten (Mediensucht, 

Spielsucht u.a.) nicht 1:1 umzusetzen 
ist. Hier strebt der Personalrat die Er-
arbeitung eines speziellen Interven-
 onslei  adens für suchtbedingtes 

Verhalten an.

Die jetzt verbindlich vorgesehenen 
Fürsorge- und Klärungsgespräche 
waren der PR-Vertretung ein wei-
teres wich  ges Anliegen. Diese Ge-
spräche sollen dazu dienen bereits 
im Vorfeld von arbeitsrechtlichem 
Fehlverhalten auf den Beschä  ig-
ten einzuwirken, um eine Änderung 
seines Verhaltens herbeizuführen. 
Diese frühe Interven  on des Vor-
gesetzten bei Auff älligkeiten am Ar-
beitsplatz dient der Rückspiegelung 
von wahrgenommenen Veränderun-
gen / Auff älligkeiten im Verhalten 
oder in der Person des Beschä  igten. 
Hier wird auch der Vorgesetzte in sei-
ner Fürsorgepfl icht mit in die Verant-
wortung genommen.

Neu ist auch, dass bei gefahrenge-
neigten Tä  gkeiten in Verbindung 
mit Suchtmi  elmissbrauch der Vor-
gesetzte den Beschä  igten zu einer 
verbindlichen sucht-spezifi schen 
Arbeitssicherheitsunterweisung 
schicken kann. Darüber hinaus gab 
es noch eine ganze Reihe von Ände-
rungen, die aber in erster Linie einer 
Verbesserung des Verfahrensablau-
fes dienen.
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Vor gar nicht allzu langer Zeit trug es 
sich zu, dass der Vater einer recht-
schaff enen Tochter gestorben war. 
Die Mu  er war schon viele Jahre zu-
vor verstorben, und die arme Tochter 
ha  e nun leider viel zu wenig Geld, 
um die Beerdigung des Vaters bezah-
len zu können. Aber sie ha  e sogar 
doppeltes Pech: Sie war nun eltern-
los und sie war Beschä  igte der LUH 
mit einem befristeten Vertrag!

In ihrer Trauer und fi nanziellen Not 
bat sie ihre Dienststelle um einen 
Gehaltsvorschuss, um das Väterchen 
unter die Erde bringen zu können, 
denn das Gesetz in diesem reichen 
Königreich erlaubte diese Barmher-

zigkeit – aber leider, leider nur für Be-
schä  igte mit einem unbefristeten 
Vertrag. Und obwohl sie das wusste, 
bat die unschuldig in wirtscha  liche 
Not geratene Frau in ihrer  efsten 
Verzweifl ung ihre Dienststelle um 
einen solcherlei barmherzigen Vor-
schuss, denn immerhin lief ihr Ver-
trag ja noch mehr als 14 Monate. In 
ihrem sorgsam und mit Bedacht aus-
gefüllten Antragsformular beteuerte 
die Tochter, dass sie den vorgeschos-
senen Betrag innerhalb ihrer noch 
verbleibenden Beschä  igungszeit 
in 14 exakt berechneten Raten brav 
und pünktlich zurückzahlen würde. 
Und für die reiche Dienststelle waren 
das ja auch nur ca. 0,001 % ihres jähr-

den Beschä  igten erfolgen. Die Be-
schä  igten erhalten Hilfsangebote, 
um sich frühzei  g intern oder extern 
über die Gefährdungen informieren 
und beraten zu lassen. Hierfür wird 
ihnen betriebliche Hilfe und Unter-
stützung zugesagt. Hilfe und Un-
terstützung, die aber von uns allen 
(Vorgesetzten, Kolleg/innen) mitge-
tragen werden muss.

Warum der ganze Aufwand?

Wir Personalräte sind davon über-
zeugt, dass der Interven  onslei  a-
den (Stufenplan) ein wich  ges Inst-
rument darstellt, um Beschä  igten 
in ihrer Situa  on zu helfen. Dabei 
ist das Ziel des Interven  onslei  a-
dens eine Korrektur des Arbeits- und 
Leistungsverhaltens herbeizuführen 
und zwar mit dem Ziel, dass keine 
arbeitsrechtlichen Konsequenzen für 

DAS MÄRCHEN VON DER TRAURIGEN 
LUH BESCHÄFTIGTEN UND DEM GEHALTSVORSCHUSS
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lichen prall gefüllten 400.000.000 
Euronen-Geldsäckels. Das wäre ja 
nichts anderes, als wenn ihr jemand 
mit einem kleinen Monatssäckelchen 
von 3.000 Euronen nur 3 Cent leihen 
würde! 

Frohen Mutes dachte die arme Frau 
auch an die vielen wohltä  gen und 
guten Dinge, die ihre Dienststelle in 
längst vergangenen Zeiten und auch 
jüngst unter lautem Getöse und mit 
blumigen Worten – wohl auch zur 
Vergrößerung ihres Ansehens – aller 
Welt verkündet ha  e, die da waren 
Familienfreundlichkeit und gute Ar-
beitgeberin. Und ha  en die wohl-
angesehenen gü  gen Herrscha  en 
nicht erst vorgestern sogar noch eine 

ganze Sporthalle zum Wohle der vor 
Krieg und Gewalt aus aller Herren 
Länder gefl üchteten Menschen vor-
bildlich und in höchst erfreulicher 
Weise zur Verfügung gestellt? Im Ge-
denken an diese zahlreichen from-
men und lobenswerten Taten sollte 
das einfache und geringfügige Ansin-
nen einer einzelnen, verzweifelten 
Beschä  igten unter dem geborge-
nen, warmen, menschlichen Mantel 
der Fürsorgepfl icht doch bes  mmt 
gnadenvoll bei ihrer Dienststelle auf 
fruchtbaren Boden fallen. Mit nun 
noch viel mehr frohem Mut also gab 
sie ihren Antrag ab. 

Doch o weh! Moralische Werte wie 
Fürsorgepfl icht oder gar Menschlich-

Quelle: www.pixabay.com
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keit im Angesicht von Not und Ver-
zweifl ung einer ihrer Beschä  igten 
waren der Dienststelle plötzlich völ-
lig fremd! „Du arme Frau hast ja nur 
einen befristeten Vertrag“, entgeg-
nete die Dienststelle und verwies auf 
das eherne Wort des Gesetzes. „Ein 
Gesetz ist ein Gesetz, ist ein Gesetz! 
Und sei die Not auch noch so groß, 
darf davon unter keinen Umständen 
abgewichen werden“, (selbst wenn 
es keiner merken würde), schallte es 
in ihr erschrockenes Antlitz zurück. 

Und überhaupt, wer würde denn das 
ungeheuerliche Risiko wagen, 0,001 
Hundertstel des königlichen Besitzes 
für einen guten Zweck zu verleihen? 
Nein, nein, nein! Vielleicht dachten 
die hohen Herrscha  en, diese im-
mens hohe Summe würde am Ende 
vielleicht gar die Existenz ihres uni-
versitären Schlossgebäudes samt 
ihrer Ländereien in Garbsen, Her-
renhausen oder Ruthe gefährden. 
Der unrechte Antrag der armen Frau 
wurde kurzerhand abgelehnt. 

Daran konnten auch selbst die eilig 
herbeigelaufenen emsigen PR-Zwer-
ge nichts mehr ändern, so sehr sie 
sich auch mühten und plagten. Als 

die nun noch traurigere Frau voller 
En  äuschung mit ihrem abgelehn-
ten Antrag das nunmehr noch riesi-
ger wirkende Schloss ihres Dienst-
herrn verließ, fl üsterte ihr dessen 
berühmter Namensgeber Go   ried 
Wilhelm Leibniz höchstselbst direkt 
aus den hehren Führungsleitlinien 
der Dienststelle die Worte zu: „Die 
eigene Wirkung lebt fort im Handeln 
der Anderen“. Aber die arme Frau 
verstand diese Worte nicht, ward al-
lein gelassen mit ihrem Kummer und 
fortan bis heute nicht mehr gesehen. 

Und die Moral von der bi  eren Ge-
schicht: Manchmal wäre es besser, 
wenn die eigene Wirkung nicht im 
Handeln der Anderen fortlebte.
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PERSONALRATSARBEIT PRAKTISCH
PERSONALMASSNAHMEN

Wir wollen eine alte Tradi  on wieder 
aufl eben lassen und regelmäßig über 
unsere Rou  neaufgaben berichten. 
Häufi g genug müssen wir feststellen, 
dass die Beschä  igten „da draußen“ 
kaum eine Vorstellung haben, was zu 
unseren Aufgaben gehört.

Wir haben im PR-Info schon wirklich 
gute Ar  kel zu diesem Thema ge-
habt, die viele der neuen Kolleg/innen 
aber nicht mehr kennen, also werden 
wir zum Au  akt der Reihe einen im-
mer noch aktuellen Ar  kel wiederbe-
leben und mit neueren Ergänzungen 
anfü  ern:

Eine der häufi geren Fragen, die ein 
Personalratsmitglied gestellt be-
kommt, lautet: „Was macht ihr da ei-
gentlich?“. Keine Frage, die mal so ne-
benbei beantwortet werden könnte, 
die aber natürlich berech  gt ist und 
uns Personalräten die Gelegenheit 
gibt, uns darzustellen. Da die Perso-
nalratsarbeit sehr vielsei  g ist, er-
läutern wir unsere Aufgaben anhand 
eines konkreten Beispiels, in dieser 
Ausgabe ist dies die Beteiligung bei 
der Einstellung von Beschä  igten 

Geregelt wird das im Niedersäch-
sischen Personalvertretungsgesetz 
(NPersVG) in § 65. Dort heißt es: „Der 

Personalrat bes  mmt insbesondere 
bei personellen oder allgemeinen 
Maßnahmen mit, z.B. bei Einstellung 
oder bei Verzicht auf Ausschreibung.“ 
Neu im NPersVG ist seit Anfang des 
Jahres die Erweiterung der Mitbe-
s  mmung auf das wissenscha  liche 
Personal, das vorher bei Personal-
maßnahmen ausgenommen war. 

Generell ist der Personalrat bei der 
Besetzung von Stellen einzubezie-
hen. Nicht selten werden wir bereits 
eingebunden, bevor eine Stelle aus-
geschrieben wird, z.B. wenn von den 
Einrichtungen ein Verzicht auf Aus-
schreibung angestrebt wird, weil be-
fristet Beschä  igte mit den gleichen 
oder anderen Aufgaben weiterbe-
schä  igt werden sollen. 

Sobald die Bewerbungsunterlagen 
auf eine Stellenausschreibung ein-
gegangen sind, erfolgt die offi  zielle 
„Einladung“ zu den Bewerbungsge-
sprächen durch die einstellende Ein-
richtung mi  els eines Webformulars, 
in das alle Eckdaten zur Bewerber-
lage und zu den Gesprächsterminen 
einzutragen sind. 

Nun heißt es für den Personalrat 
ak  v zu werden: Kontaktaufnahme 
mit der Einrichtung, Sichtung aller 
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damit ihr Wunsch aktenkundig wird. 
Ansonsten kann eine gesonderte 
Berücksich  gung nach TzBfG nicht 
sta   inden. Aber Achtung: Diese be-
sondere Berücksich  gung gilt nur bei 
vergleichbarer Qualifi ka  on der Be-
werberinnen und Bewerber. 

An den Bewerbungsgesprächen 
nimmt das Personalratsmitglied 
stellvertretend für das Personal-
ratsgremium teil. Wir achten bei 
den Bewerbungsgesprächen darauf, 
dass das Anforderungsprofi l gegen-
über der Stellenausschreibung nicht 
wahllos erweitert wird und dass allen 
Bewerberinnen und Bewerbern die 
gleichen Fragen zur Ermi  lung ihrer 
Qualifi ka  on gestellt werden. Nach 
Abschluss der Gespräche erfolgt in 
der Regel eine „Reihung“ der Bewer-
berinnen und Bewerber, bei der o   
auf die Erfahrungen und Kenntnis-
se des Personalrats zurückgegriff en 
wird. Das hat den deutlichen Vorteil, 
bei Absage der/des Erstplatzierten 
noch eine Auswahl zu haben, ohne 
das gesamte Verfahren (Ausschrei-
bung, Gespräche etc.) wiederholen 
zu müssen.

Die mit der neuen Mitbes  mmung 
bei wissenscha  lichem Personal ra-
sant anges  egene Zahl an Bewer-
bungsverfahren sprengt jedoch zu-
nehmend unsere Kapazitätsgrenzen. 
Dann gibt häufi g der Terminkalender 

Bewerbungsunterlagen (dies können 
mal 10 aber auch mal 300 sein) so-
wie die Prüfung von Kriterien für die 
Bewerberauswahl. Naturgemäß un-
terscheiden sich die Auswahlkriteri-
en der Einrichtung von den Kriterien 
der Personalvertretung. Achten die 
Einrichtungen in erster Linie auf die 
Qualifi ka  on, die Berufserfahrung 
und die Erfüllung des Aufgabenpro-
fi ls, sichtet der Personalrat die Un-
terlagen nach Kriterien wie: interne / 
externe Bewerbung, befristetes / un-
befristetes Beschä  igungsverhältnis 
und nach sozialen Kriterien. Anhand 
dieser Merkmale wird die Liste der 
Bewerberinnen und Bewerber ver-
glichen, die für ein Vorstellungsge-
spräch vorgesehen sind. Nicht selten 
kommt es auf Vorschlag der Perso-
nalvertretung zu einer Erweiterung 
der Liste, insbesondere dann, wenn 
interne Bewerber nicht berücksich-
 gt wurden. 

Interne Bewerber müssen grund-
sätzlich in die engere Wahl einbezo-
gen werden; dies ist nachzulesen im 
Vademecum der Leibniz Universität, 
A-Rundschreiben Nr. 43/2015. Auch 
Teilzeitbeschä  igte genießen bei der 
Stellenbesetzung eine besondere Be-
rücksich  gung. Geregelt wird dies im 
Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG 
§ 9). Teilzeitbeschä  igte, die eine 
Stundenerhöhung anstreben, sollten 
dies auch beim Dezernat 2 anzeigen, 
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einer Befristung mit sachlichem 
Grund nach § 14 (1) und ohne sach-
lichen Grund nach § 14 (2). Gerade 
die Befristungen ohne sachlichen 
Grund nehmen nach Kenntnis der 
Personalräte in den letzten Jah-
ren immer mehr zu. Der Verdacht 
drängt sich auf, dass die gesetzli-
chen Befristungsmöglichkeiten bei 
Arbeitsplätzen, die eigentlich auf 
Dauer notwendig sind, der gesetzge-
berischen Inten  on zuwiderlaufend 
genutzt werden, beispielsweise um 
eine vermeintlich verlängerte Pro-
bezeit zu erreichen, bevor das „Risi-
ko“ einer unbefristeten Anstellung 
eingegangen wird, oder auch um 
eine „Mo  va  onssteigerung“ und 
erhöhte „Leistungsbereitscha  “ des 
Beschä  igten zu gewährleisten. Dies 
liegt sicherlich nicht im Interesse der 
Beschä  igten, deren Vertreter wir 
schließlich sind. 

Eine neue Herausforderung bei wis-
senscha  lichem Personal bietet uns 
auch hier die veränderte Gesetzesla-
ge. Sowohl lt. Wissenscha  szeitver-
tragsgesetz (WissZeitVG) als auch lt. 
Niedersächsischem Hochschulgesetz 
(NHG) soll das hohe Maß an Kurzzeit-
verträgen eingedämmt werden: Wir 
haben u.a. zu prüfen, ob die Vertrags-
laufzeiten der Verträge auch den 
Zeiträumen der Mi  elbewilligungen 
entsprechen. Ein hartes Stück Arbeit, 
aber das übt sich hoff entlich.

vor, ob wir teilnehmen können oder 
nicht. Für den Fall, dass wir nicht 
an Gesprächen teilnehmen können, 
müssen die Einrichtungen uns  eine 
abwägende Auswahlbegründung zu-
kommen lassen, damit wir das Ver-
fahren nachvollziehen und unserem 
gesetzlichen Au  rag gerecht werden 
können.

Häufi g kommt es vor, dass Fragen der 
Eingruppierung in den Bewerbungs-
gesprächen angesprochen werden. 
Gerade für interne Bewerbungen 
muss hier genauer hingesehen wer-
den, weil eine höhere Entgeltgruppe 
nicht zwingend lukra  ver sein muss. 
Manchmal verbleibt nur ein geringer 
„Garan  ebetrag“ als Zugewinn, der 
den gewachsenen Verantwortlich-
keiten kaum gerecht wird. Eine Be-
ratung durch den Personalrat kann 
jedenfalls immer hilfreich sein. Die 
Eingruppierung erfolgt anhand der 
Tä  gkeitsbeschreibung, die der Per-
sonalmaßnahme in der Regel bei-
liegt. Der Personalrat prü   im Zwei-
felsfall anhand dieser Beschreibung 
die angestrebte Eingruppierung auf 
rich  ge Einordnung. Auch die mög-
liche Anerkennung von Beschä  i-
gungszeiten zur Ermi  lung der Stu-
fenzuordnung wird geprü  . 

Bei befristet ausgeschriebenen Stel-
len achtet der Personalrat auf die 
Begründung für die Befristung. Nach 
TzBfG wird unterschieden zwischen 
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Entwicklung der mitbes  mmungspfl ich  gen Personalmaßnahmen an der LUH seit 
August 2015

um die „fähigsten Köpfe“ fi ndet nicht 
nur im wissenscha  lichen Bereich 
sta  . Längst hat man erkannt, dass 
der wissenscha  liche Bereich ohne 
den hochqualifi zierten und mo  vier-
ten Technik- und Verwaltungsbereich 
nicht funk  oniert. Also stellen Sie 
bei Ihren nächsten Vorstellungsge-
sprächen Ihr „Licht nicht unter den 

Fairerweise muss man aber sagen, 
dass bei den meisten Vorstellungs-
gesprächen die Sachkompetenz der 
Personalräte sehr geschätzt wird. 
Manche hilfreiche Informa  on wird 
von der einstellenden Einrichtung 
gerne aufgegriff en, um qualifi ziertes 
Personal zu verbesserten Bedingun-
gen einzustellen, denn das Werben 
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sen. So vorbereitet geht die Perso-
nalmaßnahme mit einer Empfehlung 
im Gepäck in die Personalratssitzung 
und wird dort dem Gremium vorge-
stellt. Das Gremium beschließt dann 
über so verschiedene Maßnahmen 
wie Einstellungen, Verzicht auf Aus-
schreibung, Verlängerungen, Höher-
gruppierungen, Zahlung von Zulagen 
bei Übertragung von höherwer  gen 
Tä  gkeiten und Kündigungen. Klingt 
nach viel Arbeit – ist viel Arbeit. Aber 
eine interessante Arbeit. Man muss 
schon ziemlich sa  elfest in den un-
terschiedlichen Gesetzgebungen 
sein, um eine Personalmaßnahme in 
Gänze bewerten zu können. Aber da-
für sind wir viele Köpfe und uns auch 
nicht zu schade, zu fragen, wenn wir 
etwas (noch) nicht wissen.

Der weit verbreitete Irrglaube, dass 
die Personalmaßnahmen deshalb so 
zeitaufwändig seien, weil der Perso-
nalrat noch mitentscheiden muss, 
s  mmt nicht. Im „No  all“ werden 
Personalmaßnahmen noch am Vor-
tag der Sitzung durch das Dezernat 
2 eingereicht, um keinen Beschä  ig-
ten auf die Straße zu setzen, weil der 
Antrag zu spät kam. Wir versuchen, 
alles möglich zu machen, und in den 
allermeisten Fällen klappt das auch.

Scheff el“. Leider müssen wir häufi g 
feststellen, dass externe Bewerber/
innen sich im Vorfeld wesentlich 
gründlicher informieren und besser 
vorbereitet sind als interne. Daher 
sei dieser Aufruf noch einmal deut-
lich wiederholt!

Ist ein/e geeignete/r Bewerber/in ge-
funden, stellt die Einrichtung einen 
Antrag auf Einstellung beim Dezernat 
2, das die geplante Einstellung bear-
beitet und als Personalmaßnahme 
dem Personalrat zur Mitbes  mmung 
vorlegt. Wir haben dann 14 Tage Zeit, 
die Maßnahme im Personalratsgremi-
um zu behandeln. Nicht dass wir uns 
missverstehen: Es ist nicht nur diese 
eine Maßnahme pro Sitzung, son-
dern zurzeit sind es ca. 60 - 70 Perso-
nalmaßnahmen, die – aufgeteilt auf 
die Vorstandsmitglieder – bearbeitet 
werden müssen. Dazu kommen zu-
sätzlich 60 - 70 Maßnahmen im „Ver-
einfachtem Verfahren“ (hierzu in der 
nächsten Ausgabe mehr!). Geprü   
wird fast alles: der Ausschreibungs-
text, die Begründung bei Ausschrei-
bungsverzicht, die Eingruppierung, 
die Fallgruppe, der Befristungsgrund 
und Projektlaufzeiten, Rechtsgrund-
lage der Befristung (WissZeitVG oder 
TzBfG) und anderes mehr. Hierzu 
fi nden Gespräche sowohl mit dem 
Dezernat 2 als auch direkt mit den 
Einrichtungen sta  , um möglichst 
keine Maßnahme ablehnen zu müs-
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and monitors whether all applicants 
are treated the same and are asked 
the same ques  ons. He/she helps 
with ques  ons about pay scale grou-
ping and with ordering applicants ac-
cording to their suitability for the po-
si  on. If all staff  council members are 
prevented from taking part in job in-
terviews due to other commitments, 
the hiring ins  tu  on is required to 
provide a detailed statement of the 
reasons for their selec  on.

Once a candidate has been selec-
ted, the hiring ins  tu  on applies 
for employment of that person to 
the personnel department (Dezer-
nat 2). From there, a fi le containing 
all relevant informa  on about the 
posi  on, the desired applicant and 
the intended contract is sent to staff  
council which now has two weeks 
to examine the case and to reach a 
decision. Staff  council does not eva-
luate the applica  on on the basis of 
specifi c skills required for the posi-
 on in ques  on, but makes sure the 

whole process has been conducted 
in accordance with the law. In order 
to do that, a member of staff  coun-
cil checks the adver  sement of the 
vacancy, the pay scale grouping on 
the basis of a descrip  on of du  es, 

Have you ever wondered how mem-
bers of staff  council spend their  me? 
In this new serial, we a  empt to 
answer that ques  on. Today’s topic is 
personnel measures.

According to the Lower Saxony Uni-
versity Act (Niedersächsisches Hoch-
schulgesetz, NHG), staff  council has 
a say in all decisions concerning the 
employment of staff  at university. 
This can mean employment, forgoing 
of adver  sement of a vacancy, ex-
tension of a contract, payment of bo-
nuses, transfer of superior du  es etc.

In case of employment of a new staff  
member, staff  council is involved ear-
ly on with the adver  sement of the 
vacancy. Once all job applica  ons 
have arrived, staff  council is invited 
to take part in the interviews. In 
prepara  on of that, a staff  council 
member reviews the applica  on do-
cuments and checks the selec  on of 
applicants for interviewing according 
to whether applicants are in-house 
or external, whether in-house appli-
cants have fi xed-term or unlimited 
contracts and other social criteria. 
During the interviews, a staff  council 
member makes sure that require-
ments for the posi  on according to 
the job adver  sement stay the same 

STAFF COUNCIL PRACTICE
PERSONNEL MEASURES
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measures concerning academic staff  
into the responsibility of staff  coun-
cil in 2016, staff  council handles 60-
70 measures in this way during each 
session, plus 60-70 more which are 
treated using the procedure of sim-
plifi ed par  cipa  on (more on this in 
the next issue).

the reasons for a possible limita  on 
of contract including, if necessary, 
the period for which funds are gran-
ted, the selec  on of the applicant, 
the pay scale level according to the 
applicant’s work history etc. This 
may require making further enqui-
ries at the personnel department or 
the hiring ins  tu  on directly.

Finally, the case is presented to the 
staff  council commi  ee which dis-
cusses it and votes on whether to 
agree with the proposed person-
nel measure or whether to reject 
it. Since the inclusion of personnel 

Quelle: www.pixabay.com
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Versicherter nicht. Rentenfern ist 
grundsätzlich, wer am 1. Januar 2002 
pfl ichtversichert war und das 55. Le-
bensjahr noch nicht vollendet ha  e.

BGH IV ZR 9/15 und IV ZR 168/15

Schri  formerfordernis

Das Bundesarbeitsgericht hat ent-
schieden, dass ein Telefax oder eine 
E-Mail nicht ausreichend ist, um die 
gesetzlich geforderte Schri  form zur 
Beantragung von Elternzeit zu wah-
ren.

BAG 9 AZR 14515

Startgutschri  enregelung der VBL 
unwirksam

Der IV. Zivilsenat des BGH hat in zwei 
Revisionsverfahren am 9. März 2016 
die Regelung der Startgutschri  en 
rentenferner Versicherter der Ver-
sorgungsanstalt des Bundes und der 
Länder (VBL) für unwirksam erklärt. 
Auch das so genannte Vergleichsmo-
dell, auf das sich die Tarifvertragspar-
teien mit dem Änderungstarifvertrag 
Nr. 5 zum ATV verständigt ha  en und 
das in die Satzung der VBL übernom-
men wurde, besei  ge die in seinem 
Urteil vom 14. November 2007 (IV ZR 
74/06) festgestellte Ungleichbehand-
lung für eine Vielzahl rentenferner 

ALLES, WAS RECHT IST

Quelle: www.pixabay.com
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Wie kann man Worte fi nden, wie 
kann man verstehen, wenn ein Kol-
lege plötzlich nicht mehr da ist? Un-
ser Kollege Stefan Bork ist am 2. Juni 
2016 nach kurzer, schwerer Krank-
heit verstorben. Plötzlich, nahezu 
ohne Vorwarnung, gerade noch da-
gewesen, nun ein leeres Büro voller 
Erinnerungen.

Stefan war nicht nur ein allseits be-
liebter Kollege, er war viel mehr: 
Stets verbindlich und zuverlässig, 
ein Vermi  ler, ein streitbarer Geist, 
der sich gegen alle Widerstände für 
die Beschä  igten und für die Sache 
mäch  g ins Zeug gelegt hat. Manch-
mal lus  ger Clown, dann wieder 
ernster Zuhörer, der sachlich, hart-
näckig und immer freundlich in Ver-
handlungen ging. Manchmal meint 
man noch das „Guten Morgen“ im 
Flur zu hören, das stets mit einem 
Lächeln und mit der Giraff entasse in 
der Hand um die Ecke linste.

Der Trost, dass er nicht lange leiden 
musste, ist leider keiner. Weder für 
die Familie, noch für die Freunde 
oder für uns. Was bleibt, ist die Er-
innerung an einen wunderbaren Kol-
legen, der uns allen ein Vorbild sein 
sollte.

Danke Stefan!

LETZTE WORTE
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PERSONALRATSMITGLIEDER

Vorstand
Elli Grube Vorsitzende  19904
Jörg Schollbach 1. stellv. Vorsitzender  19901
Marc André Brinkforth 2. stellv. Vorsitzender  19906
Uwe Spillebeen 3. stellv. Vorsitzender  5226
Be   na Aichinger 4. stellv. Vorsitzende  19903
André Hruschka 5. stellv. Vorsitzender  19905
Oliver Gorden 6. stellv. Vorsitzender  19902
Ulrike Hepperle* 7. stellv. Vorsitzende  2795
Regina Garcia  19907
Andreas Pieper  3981
Frank Schrader  5216
Sarah Steiding  5216

Weitere Mitglieder:
Katja Bohne  2446
Nikolaos Gilantzis  2648
Arne Wolf Kösling*  17435
Hans-Ulrich Metzger  2171
Mar  n Volkmann  19219
Vera Vortmann  2718
Ann-Kathrin Waldvoigt  2446

* Beamtenvertreter/in
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